
Das attische Intestaterbfolgegesetz.

Die Frage nach dei' Echtheit der bei deu attisollen Rednem
eiugelegten UI,kunden ist in ein ueues Stadium eingetreten, seit
Köhlel' im HermeEt 1867 S, 27 W. auf Grund einer glänzend her­
gestellten Inschrift hat, dass die in der Rede g, Ma.kar­
tatos § 57 erhaltene Einlage (npoEmlii" - EJ/EX~IJ:tWI') mehrere
Sätze eines Drakontischen 1/6flOt; fast wortgetreu wiedergiebt. Die
frÜher ganz allgemein verbreitete Ansicht, welche alle derartigen
Einlagen als spätere Fabrikate ohne authentische Gl'Undlage ver­
werfen zn können glaubte, hat 11urch jenen Beweis ad ocnl08 eiuen
unverwindbaren 8(;088 erlitten; es bricht sich mehr und mehr die
Ueberzeugung Bahn, dass sich unter jenen Einlagen noch manohes
andere nach einem entsprechenden Original geal'beitete StÜck be­
finden möge. Joh. Droysen hat zuletzt in seiner Dissertation Da
Demophanti, Patroclidis, Tisameni populiscitis, Bero!' 1873 unter
Zustimmung VOll Lipsius in Bursians Jahresber. 1873 S. 1375 die
in die Mysterienrede dea Andocidea eingelegten Paephiamen als
echte, nur lückenhaft überlieferte Copien zu erweisen gesucht. Ich
bin zu ganz derselben Ueberzeugung hinsichtlich des in § 51 der
vorhin schon erwähnten Makartatea eingelegten Erbschaftagesetzes
gela.ugt; ich. kanu der gewöhnlichen, von Franke Jen. Lit.-Z. 1844
S. 743 ff. begründeten und kürzlich a.uoh in dieser Zeitsohrift 1876
S. 176 W. von K. Seeliger wieder vertretenen Ansioht, na.eh der
jenes Gesetz lediglich mit Hülfe des Isaios von irgend einem alten
Antiquar verfertigt worden sein soll, nicht beitreten; ich hoffe im
folgenden auf. Grund positiver Indicien das Gegentheil erweislicll
machen zu können.

baios paraphl'asirt die Bestimmungen des attischen Illtestnt­
erbfolgegesetzea, so weit sie sich auf das Erbrecht der nliollstbe­
rechtigtfm Colll1.till'alen bezogen, 01'. 11 § 1-2 mit folgenden
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Wo~te~os 1/op.or; nlii?l ltOliAlJiOV Xi?TJWhwv n(!WroJl M6AffJfIU; TS
)(a~ Mr/J...({JMJOU:; 1lSnoirJ1(li 1:f]1! )(A1](!ovop.luv, uv uiUtv {;ftOn&:ro(!8';' 1:01ho

ya(! iiYYV1:a1:W 1:8ÄSVn1O'Uvror; ybor; .Eu1:hl, liaJl 0' o:[;..Ot "'Tl JOt,
QIi'l51:Sl?OV MSArpar; Oft01Ut1:(!lw; lCUAB~ xul nui'Ort(; roV(; El€ 1:o/nwv, EaV

&e WljJat, 'Qt1:~O rSVlit olOwat ."'1/ aYXL(]7:lilav, aVli:qJtOU:; n(!o(; netTflic;
, , - I ~ >\.t' \ - , , , _, [ , J1 \, "P.W.(!t aJfl31/JtWV n(uuwv. 8ftl' uE xat TOV7: lixM;b1l11 Ete; . TO rl:Voc;, nft"tv

." '\ "" \ '\ , ... "1....,. I ,

Snft1IS(!)f/if,at nat nOtfit f,OVr; n(!fJr; ft7[f,l!dC; .ov 'liM:V1:1]lJalJ1:o<; nVQtOvr;
alrrwJI nar.a 1:al.a xaftansfJ TOt(; nQQ(; na1:(!o(; ctl!Xiic; UlOov '~11

xATJeovoftlav, Diese Paraphrase bildet naturgemäss die Grllndlage
der Untersucbung; ich bescllränke dieselbe desshalb vorläufig auf
das entsprechende Stück der Einlage, welches nach der Ueberlie-
.., I t t " 1"',1' lrfi \ ~ (, \,. .,.,1"~lerung au e : E(tV 08 aUli''''f'Ot MJtV op.onaW(!lir; "at EUV nawsr; SI;

MSArpWJI rV~lJtOt, .'~V .oV mU(JaC; /W(,f!ftV Aarx«Vl:tlI, i!eh, OS ftf] clOsi\.­
rpol rJaw ;; MSArjJwv natOSC;, ~ ftV1:(UV na.a ravra AarxallEHI, x(JCuliiv
OS TOitC; ~(!s)let(; xat TOUr; EI( TWV d(!I}EVWV, littv EI(, TWV atn:W11 cJat nai

kav rSVtit rlnwx6f!w, EavoE p.'" JUt 1l(lQr; na'f!oc; /ttfxf}~ aV~turJwv nal­
ow", TOVr; 1Clt0C; /L1]if!OC; xov aV0ltOr; xa1.-a Ta/ln:G ;cvltlovl; lilvat.

Dass diese Ueberlieferung vollständig correct wäre, hat noch
niemand zu behaupten gewagt, man gesteht ganz allgemein zu, 1)
dass das erste o~ für tU;'v verschrieben ist, 2) dass &vs1ptarJwI' ein
Sohreibfehlerfür &vti1/Jtrliv ist, uud 3) dass vor avnliv eine Lücke
angenommen werden muss, Ich setze auch nach den ersten fünf
Worten hinter Ö/wnampliC;· noch eine Lüoke an, sehe mich aber
zunäohst, da dies. füt, das Ganze meiner Untersuohung durchaus
wesentlIch ist, nach einet' sachentsprechenden Ausfüllung aer aner-
kannten Lücke um, .

Runsen de im'e hered, p, 30 hielt folgende Ergänzung für
.wahrscheinlich: i'tOli"ArpW; xat nat:rJar; EG aln:I1}V AarxaVlitll,. N~v 06 Wq
dOSArpOt Jow 1J nai08t; l~ avrwll, r}vB1/Jtoi!c; )(a~ nairJac;. Seeliger ll..

O. S, 177 billigt diese Ergänzung, leb muss sie, wie man bisher.
allgemein gethan hat, als unmöglicll verwerfen. Isaios. sagt R. 0,
§ 3, der Gesetzgeber habe nicht so ausführlicb,· wie er selbst es
thue, sondern IJvv.op.w1:11f!wC; "oit; ~~ftautv die einzelnen erb­
berechtigten Verwandtscllaftsklassen angegeben. Diese ein e Bemer­
kung genügt, um den Vorscblag Bunsens unannehmbar zu machen,

Ein zweiter Vorschlag ist von Schelling, de Solonis legibl1s
p, 115gemaobt; er will von der Ergänzung Bunsens nur die
letzten drei Worte i'tl!S1/JWVC; )((ti na/OlM; eingesetzt wissen. Dieser
Vorschlag hat in Ermangelung eines bessaren zum Theil Billigung'

1 So mit Schoemallu z. d. St.
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gefunden; icl1 muss ihn ebenso wie den Bunsen'schen verwerfen.
Nach den Brüdern und Bruderskindern kommen die Schwestern,
ebenfalls wieder mit ihren Kindern, zur Berechtigung; dieser fest­
stehenden 1'hatsache wird Schelling nicllt gerecht. Er meint zwar,
das Mas.culinum aCliArpol kön'ne sehr wohl die Geschwister über­
llaupt, also mit den Brüdern auch die Schwestem bezeichnen; diese
Auffassung wird aber an unserer Stelle ganz unmöglidl gemacl!t
dnrch die Worte 7:~JJ .av na.qbr; fwtqa'/J' lanavlw. Sohwester­
kinder erben durch ihre Mutter und nicht dnrch Ih~en Vater; die
Bestimmung, dass auch sie den Antheil ihres (verstorbenen) Va­
ters erbalten sollten, wäre somit vollkommen sinnlos.

Ein dritt.er Vorschlag findet sich bei C. de Boor att. In­
testat-Erbrecht S. 35. Er will nichts weiter als nalcur; einschieben
und annehmen, es solle gesagt sein, wenu Weder Brüder nocb ,
Bruderskinder da seien, so sollten die Gl'osskinder der Brüder
erben. Hiergegen ist 1) wiederum geltend zn machen, dass dann
die Schwestel'n mit ihren !Glldern unberücksichtigt bleiben, 2) aber
noch ausserdem, dass wir' von einem Von'echt der Kinder vor den
Grosskindern gar nichts wissen, Wir sind nicht berechtigt, auf
Grund eigenmächt.iger Ergänzungen dem attiscben Recbt beliebige
neue Grundsätze zu imputiren j die kann methodisch
nur auf Grund der aus den erhaltenen Reden zu gewinnenden
Kenntniss vorgenommen werden.

Es bleibt hiernach als letzter nur nooh der von Meier de
Alldoc. Vp. 47 gemachte Vorsohlag übrig, JCcl..<pf1r; XUt nd'icar;
einzusetzen, Mau hat dieser Vel'besserung bisher kaum Beachtung•gescbenkt, weil sie der gewöhnliohen Ansicht über die Art der
Bereohtignng der Schwesterldnder zuwider läuft. Ich muss sie für
die alleiu ricbtige und mögliche erklären, weil sie 1) die Schwestern
und Schwesterkinder an der richtigen Stelle in das Gesetz hinein­
bringt, weil sie 2) der ob~n aufgestellten Fordel'ung der Kürze
gm'echt wird, und weil 3) die gewöhnlicbe Ansicht über die Art
der Berechtigung der Schwesterkinder falscl], die durch die Ver­
besserung Meiers zum Ausdruck gebrachte dagegen die richtige lat.
IcIl' werde im Folgenden diese dritte Behauptung noch näher be­
gründen.

Man streitet darüber, ob die !Gnder verstorbener Schwestern
ebenso wie die Kinder verstorbener Brüder in stirpes oder aber
mit den noch lebenden Schwestern in capit,a getlleilt 11l:\be11 1• Die

1 Die Ansicht, Bl1l1SellS, nach der die Schwesterkinder sogar mit
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erste Ansicht ist von Hermann Zeitschr. f. d. Alterth. 1840 S, 48
vertreten, die zweite ist von de Boor begründet und dann von Schoe­
mann Allg. Lit. Zeit. 1840 E. BI. S. 526 auch gegen Hermann
noch aufrecht er~lten. Ich zu, dass die Beweisführung
HermannB nicht ~~~eichend ist, muss mich aber doch in der. Sache
für ihn entscheiden.

Isaios sagt in der oben citirten Paraphrase von den Brüdern
und Bruderskindern: nl/rJi7:o)l MEArpO'Ü; 1:15 nai&osAqJtOo';;r; m.molrpr.E
1:~1' KA'fJ(!ol'oplcw. Wenn es nun ganz entsp)'echend auch von den
Schwesterkindern heisst: &itrElJOl' MSArpar; &po!C«7:l/lar; xaAS';; na i
na1oar; .oilr; 'h 1:oimJ))I, so muss man erwa.rten, dass auch die Art
der Berechtigung bei diesen die gleicl]e ist; die Gleichheit des
Ausdrucks berechtigt und verpflichtet uns, wenn nicht andere
Gründe dem entgegenstehen, zu der Annahme, dass die Sohwester­
kinder ebenso wie die Bmderskinder in stirpes und nicht in capita
theiltell.

Hermann Imt für diese Annahme noch eine Reihe VOll

Billigkeits- und Wahrscheinlichkeitsgründen geltend gemacht. Ich
begnüge mich rücksichtlich dieses Punktes die bezüglichen Worte
Schoemanns herzusetzen. Er sagt a. O. cHiernach (d. h. nach
der Annahme. einer Theilung in capita) steUt sich nun allerdings"
das Verhältniss so, dass die Kinder einer lehenden Schwester,
we~ ihrer mehrere sind, gegen die Kinder verstorbener Schwestern
sich im Nachtheil befinden, indem auf jene durch ihre Mutter nur
ein aliquoter Theil,derjenigen Erhportion kommt., welclle die Kin­
der der verstorbenen Schwester jedes für sich bekommen; un d
diese Unbilli eit scheint in Wahrheit so gross, dass
man deswegen wohl geneigt sein kanl), die ganze
Sache (d. h. die Theilung in capita) in Zw~ifel zu ziehen>'
Ich glaube mich nach diesem Zugeständniss darauf beschränken

ihren eigenen noch lebenden Müttern in capita getheilt haben sollen,
kann unberücksichtigt bleiben, weil sie sehen längst keinen Vertheidiger
mehr gefunden hat. Isaios' dritte Rede beweist, dass sie unhaltbar ist.
Der Sprecher, der mündige Sohn der Schwester des Erblassers, schreibt
an zwei Stellen § 3 und § 5 der Mutter allein den Anspruch auf die
ganze Erbschaft zu. Wenn in anderen Reden der Ausdruck in der
Weise wechselt, dass der mündige Sohn bald de~ Mutter, bald sich

'selbst an statt der Mutter die Berechtiguug zuschreibt (vgl.Is. V, §26
und 12; 20 uud 18; 18 nUll 24), so erklärt sich dies eiufsch ans der
Verpflichtung der Erbtochter, dem mündigen Sohn ihr Erbe zu über­
gellen.
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zu köimen, das einzige Bedenken, welohes Sohoemann binderte, der
Annahme Hermanns rüokhaltaloB zuzustimmen, aus dem Wege zu
räumen und so den Gründen beider Parteien gereoht zu werden.

Es heisst in der fünften Rede des Isaios in § 9 von Dikaio­
genes III,. dem Acloptivsohn des Erblassers: E~~ÄaO'B /tEl' T~V

K1Jrpwoq!illl'ror; roii lIaum/,wr; itvrari(Ja EX 1:OV /l/'(JOt'r;, MBMputiiv
OJfJI~V ducawri110Vr; r.oiJ KaraÄmovmr; Ta Xfl~ltaz:a und dann in § 12:
MBvl~B1tor; r11(J Q K1Jlfiworpeovror; v~6r;, 6.lt81/l10c; alv K1'JIJ'/aorY6np 1:Otru:,
/.Cat B/LOl, Kat 1C(JOfJijKO'l' al!1:(J 1:011 K'A~(J(JV /tl(Joc; 8(10'1' 7lB(J E/lOl, E71E9.fS' 7:oir;
)t;ltTIXII(X(J7:V(J1f1aatv nllWII. Sohoemann combinirt heide Stellen mit
einander und kommt so .zu dem Schluss, dass der in § 9 genann­
ten 6.&/Alputij neben ihl'em in § 12 genannten Bruder eine beson­
dem Berechtigung zugestanden habe. Hormann llat, wie ich zu­
gestehe, diesen Schluss nicht entkräftet; ich glaube aber das Ver­
säumte nachholen zu können; es lässt sieb, wie mir scheint, ohne
Rücksicht auf die vorliegende St,reitfrage der Nachweis führen,
dass die erste Stelle verderbt sein muss 1. Man müsste nach § 9
annehmen, dass die Frau des' Kephisophon ,zur Zeit der dort bo­
richteten Vertreibung bereits todt gewesen wäre; diese Annahme
aber stehl; mit anderen Stellen der Rede in direktem Widerspruch,
Es heisst § 16 mit Bezug auf die Zeit des letzten Processes : XIXTa
OQO"W oMsvZ 7lf!OUfjXB ro11 KÄ,](JOV, KaT' ul'xuJrlJlav 06 .-atr; dULat­
orivavr; Tav uno:tal!QnOr;- aOElrpair;' dann § 18: o.11'/O'1'aTo
ItBV dt)t;awriV1Jr; rolv ovalv I/EQOtV TOU xhlQov 1:al r; d tX a tOr i v 0 v r;

aOeAlJ'fXir;' § 20: (r~IIOA6rE' al·aWIt(JfJ~"i'ljtrJ. 7(II.QwiwU/:tl' mic; dt-

1 Ich weise ausserdem, um mich nicht dem Vorwurf auszusetzen,
dass ich den'Knoten zel'11Rue, darauf hin, dass auch bei det' lle«eJowär·
tigen die erwahnte CombinaUon vielleicht nicht einmal mög­
lich, jedenfalls aber nicht nothwendig ist. Die MeÄlpul'ij erscheint § 9
dem Zusammenhang nach im Besitz des ga nzen Antheils, der auf ihre
Mutter gefallen war. Wenn nun in § 12 ihr Bruder als berechtigt ge­
nannt wird, so kann man entweder 1. an einen (möglicher Weise durch
Adoption Z11 erklärenden) Wechsel der Berechtigung denken, oder 2.
annehmen, der Redner habe in § 9" ohwohl Menexenos schon da.mals
alleiniger Besitzer war, dennoch dessen Schwester allein als vertrieben
genannt, um so die Grp,llsamkeit des Dikaiogenes desto grellei' hervor­
treten zn lassen, Eine Combination beider Stellen muss riothwendig
zu Widersprüchen führen; ma.n müsste u, a, auch darans llchIie5sen,
dass eine Mutter. von ihren Kindern (die verstorbene Schwes.ter
von Menexenos und der chfd!f,,rij) ohne Unterschied des Ge­
s eh lechts beerbt worden wäre.
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lWHir$VoVt; iUdrpatt;. § 26: ihceO'1:ll dtxawyl1vr}t; 'ltät; rVl!(U~t

7:0tV OVOtV "((:(lOI/V 'LOV XA~(JOV. Ich Bchliessc aus diesen Stellen, dass alle
vier Schwestern noch zur Zeit des letzten Processcs am Leben
waren, dass mithin auch die Frau des Kephisophon noch lebte, als
Dikaiogcnes den~ Process gewann, dass mit anderen Worten
in § 9 zu lesen ist: -c~v K1}f{JU10rpWV'l0l; tov IIatal1tbWi; rv vatxfj, .••
uodrp~l! oJaavdtXatoyEVOVe;. Ich fürchte nicht, dass man diese
Lösung gewaltsam finden wird, die nicht seltene Verderbung
von M8Arp~ in M8Af{JuJij ~onnte sehr leicht die absichtlich.e Äen­
darung 3VYltr:I,(J(f. ffu< rvvtii:liC(f. zur Folge haben 1 - ich bemerke
aber zur Vorsicht, dass, wenn man wirklich aDllehmen wollte, es
sei in der That eine von den vier Schwestern nicht mehr am
Leben gewesen, unsere Rede einen direkten Beweis tur die Thei­
lung in stirpes enthalten würde. Man müsste aus den schon vor-
. . 1-

hin angefithl·ten Worten § 16: liCar:a ooo'W OVOE1't 7rQoi1ijX8 wv x"~(Jov,

xar:' drXU:Jr:[ilalT OE 7:lttl;dtxuwrs'/IOVt; liodrpu'it; unter der gemachten
Voraussetzung nothwendig schliessen müssen, dass auch die to d t e
Schwester nach dem Ge.aetz als Näehstberechtigte zu betrachten war,
dass also auch ihre Kinder nur durch sie, d. h. an ihrei' Stelle und
ihren Antheil erben konnten.

Bei einer zweiten in die Untersuchung verwickelten Stelle
ist die Verderbniss bereits anerkannt. Ich fÜhre sie gleichwohl
an, weil auch hier wieder die aUIl der Rede selbst ohne Rücksicht
auf die vorliegende. Streitfrage zu gewinnende Verbesserung im
Einklang mit der Ansicht Bermanns steht, Es heisst § 26:
Ilewr:UQxloU ra(J Ilo-cu"tU,tI ScJWX8 dtxrooYf,t'1]!; dIll M8lrp~v 7:~V

1; (I, V 7: 0 V • . • r.U1J1:U OE r:fj rVVUlliCl, 1]v 0 Il(Jw7:fI.Qx1oTJr; SXEl, n(JO(1~lCEt

rot; liCkJ1(1ot1 pi(1or; 0(1011 nse r.N ftTJT:(J~ r:fj lftfi. Man hat für liavr:oiJ
entweder E"W:Vr:ov oder .OVTOV schreiben wollen; es lässt sich a,ber
leicht zeigen, dass die Frau des Protarchides in Wirklichkeit eine
von den vier Schwestern des Erblassers war. Sie gehörte nacll § 27
(s718l 0' oJv iX71f:O'1:1'J dll!C(.U,0ySll1Ji; 'T:at!; rVl/fH~i <Oil! ovol:v fUJ(Jdiv
'WV M~(JOV, I]~lov 0 AEWXaQ1Jr; 7:0V Il(Jwl:lt{JXlO1'fv < • ; <e, 08 "d(Jor;
~7t8(J .fir; rVvatlCOt; r:ov lC"~QOV nar!' uVr:ov xop4,Ea3at) zu den
Frauen, denen Dikaiogenes nach dem letzten Process die zwei
Dl'itttheile abgetreten hatte; diese Fra~ell waren nach § 18
(iirplf!tm:o "tEll dtlCUWYS:lJ7j1; 7:o"iv OVOtv pE(Jo'iv 'T:oV XA~(JOV -cat!; dtXlUQ-

1 Bei der ungemein häufigen Verwechselung gerade der Vel'­
wandtschaftswöl'ter (s. Boar a. O. S. 49) ist sogar der umgekehrte Fall
denkbar.
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uo81q>atG) die Schwestern des Erblassers; daraus ergiebt sieb,
dass die Frau des Protarchides eine von diesen war. Es ist hier­
naoh nur noch eine Frage VQn l'ein fornleller Bedeutung, wie dem
enteprechend die VI'll'besserung herzustellen ist - dem Sinne ge­
nügt .~v MeJ,fjJ7jv .rrlJ drjfLox'A,sovr; rSVOflEV,,/V rVyai:;,(,a1-;

für die vorliegende Frage ist lediglich der Umstand von Bedeu­
tung, daßs sie sich auf Grund der Annahme einer Theihmg in
capita nie b t bewerkstelligen lässt.

Ich betrachte biernach die Annahme, dass die' Sohwesterkinder
ebenso. wie die Bruderskinder in stil'pes theilten, als hinreichend
gesichert, und fülle nun darauf hin die in Rede stehende Lücke
des überlieferten Gesetzes nach bestem Wissen mit Meier durch. die
Einsetzung der Worte &&'Aq;u.r; "at nawar; aus. Die Schwester­
kinder. kommen danach in derselben Weise (X(km .IJ.t.it~) zur Be­
rechtigung, die Bruderskinder ; sie erhalten ebenso der Mutter
Theil, wie diese den Antheil ihres Vaters.

Ich nehme nun, wie schon oben bemerkt ist, noch eine zweite
Lücke llintel' u/lo1tar:QQcr; an. Der Grund ist ein sprachlicher. Man
ist heut zu Tage über den Sinn der Worte: .;,v 'fOV nar:f!o{; /lo't(JIJ.V
layxallsLv eillig; siebeaagell, dass die Kinder eines verstorbenen
Bmders ihres eigenen verstorbenen Vaters Theil erhalten sollen,
dass mit anderen Worten. ein verstorbener Bruder durch seine

'IGoder reprasentirt werden ßo1l 2 • Man hätte auf Grund dieser
Erkenntniss längst einen Schritt weiter gehen und auch die gram­
matischelncorrectheit der Ueberliefel'Uug allel'kennen sollen. So
wie die Worte da stehen, hezieht sieh das Verbum 'Acxl'Xal!EtJ! und
damit der ganze Passus auf die Ms'Aq;ol selbst ebenso gut wie auf
die ~&'}"q;(iiv na'iaer;, diese Beziehung ist sinnlos; um sie zu be­
seitigen muss man dem ersten. Gliede; sav aos'Aq;ot tJmy 0ftOTI:&.oQsr;
sein besonderes Hauptverbum wiedergeben. Wie diese Ergänzung

1 Vgl. § 9. - Hermanll wollte das überlieferte €«lYlOV feathalten.
Dass dies nicht möglich ist, bat Sehoemanll a. 0, S. 527 überzeugend
nachgewiesen ; richtig bleibt aber trotzdem, dass nnr an die Wittwe
des DemokIes gedacht werden 1<ann. Wenn Schoemann bemerkt, es
gebe ans § 9 hervor, dass sie noch keinen anderen Mann gehabt habe, so ist
dies nur richt.ig für die Zeit der dort beriohteten Ereignisse; iln'e Ver­
heirathung mit Protarchides muss in die 10 Jahre hineinfallen, welohe
zwischen der Vertreibung und der Erneuerung des Processes dnrch die
mündig-en Söhne liegen.

2 So sohon Gans, das Erbr, in weltgeach. Entw. I S. 870.
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praktisoh ausgeftihrt wird, ist ftir die weitere Untersuchung voll­
kommen gleiohgültig; ioh ergänze, ohne hienl.uf irgeml welohes Ge­
wioht zu legen, mit Rüoksicht auf den weiter unten klar zu stellen­
den Zusammenhang des ganzen Gesetzes das vor xal ;(1.1/ leioht zu
übersehende Verbum xf}a:ufiv, so dass gesagt wird: die Brlider
sollen <den Vorzug haben" d. h. zunäohst vor den Schwestern,
dann aber auch ~en nachfolgenden Erbenklassell 1•

Der oben herausgehobene Passus des überlieferten Gesetzes
hat nach diesen Verbesserungen folgende Gestalt:

1. NJ,v ftfV MEMf!ol JatV t'WTt&r:O(JEt;, (Kf}arELv), nat E(XV naLGEt;
~ MIiArpWV rV~aM)', r~v rov na;tf}OC; fwipav },arxavfiuI. iirlV GE fl~

Melrpol lJatl/· ~ MEArp(UV naioEtr, (MeArpac; na;' naWar;) ~ a~1iijv

xarn mlJra larXa1'litv.
2. xf}ar~ilv OE 7:ot)r; l4J(!EVar, Kal 1:0Ve; EI' 1:l(jV cXP(!SVWV, (jav EX

1:WV afn:w'/I Jat, xal Eall rSllEt anW7:8€!w.

3. luv OE ft~ Jat n€!o~ n(J.rflo~ ,tEXtJ' aVIi1j)u(jv nalOwJI, TOV~

nQoe; W{r(!oe; .oi: avoQoe; xtmt .airdtxvQlove; Eivat•
. Ich behaupte nuu, dass 80 und nioht anders in der That die

bezügliohen Bestimmungen des authentisohen attischep Erbfolge­
gesetzes gelautet haben müssen.

loh berufe mich zum Zweck des Beweises auf Is. Ol.. 7 § 22,
wo drei auf das Erbrecht der Collateralen bezügliche Bestimmun­
gen verlesen werden. Es leuchtet· sofort ein, dass diese drei
(ihrem Wortlaut nach nicbt mitgetheilten) Bestimmungen mit den
drei oben gesonderten Abschnitten der Einlage bei Demosthenes
ihrem allgemeinen Inhalt nach übereinstimmen. Der erste Abschnitt
enthält die Bestimmungen über das Erbrecht der Gesohwister und
ihrer Kinder. Isaios giebt in der oben oitirten Paraphrase 01'. 11
§ 1 den Inhalt desselben vollständig mit Bezug auf die Schwestern
und auoh auf die Brüder 'Nieder und bezeichnet ihn ausserdem als
1JoJwr; 1IE1!~ o'Os},rpov X(!"IfU.~.ltIV ~; an unserer Stelle recapituIirt er

1 Vgl. Ps. Dem. g. Makart. § 57: ~ 1:0'/1 'Xw;'V01JUt 'X!?Ct.TEfV.

2 Seeligerirrt, wenn er 0.. O. S. 176 und 178 meint, durch diesen
Ausdruok seien sammtliche vorher verlesenen und dann paro.phra­
sirten Bestimmungen zu einer Einheit zusammengefasst. Wenn ein
aVE1/JH5, zu einer Erbschaft berufen ist, so handelt e8 sich gar nicht
mehr um das Erbe eines /tJdl/,O" sondern um das eines /tvEt/no,. Dar­
aus folgt, dass die auf diesen Fall bezüglichen Bestimmnngen nicht als
1J. 11:. ttdE}.IPOU, 800(1er11 höchstens als v. n. clVE '1' l Q ii Xf!'1f'etTOW bitten
bezeichnet werden können. Dass auoh Isaios iiber dieslm Punkt nicbt
anders denkt, geht aua seinen eigenen Worten deutlich genug hervor.
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, den Inhalt nur in so weit, als er iun fÜr seinen Zweck nöthig hat;
das geschieht a.ber mit den Worten: 'Evlavf}a p.iv 6fW{We, xal

&rJtilrp~ "al aoslTuiove, lao/-LOLpm Xftn); 7:01' l'OfWV tJat. Der zweite
Abs,chnitt des obigen Passus handelt von dem Vorzug dei' Männer
vor den Frauen. haios lässt ihn an dritter Stelle verlesen und
nimmt dann in § 23 Bezug daranf mit den Worten: Tama UlJV

VOfUlII' XEACUOll7:(JJV Q /-tEl' (h ~ l! (UI- aUE 7:av ftf,(lovc; f:~'ArtXEJ!, oi cf'
vnip' wlr.ru; -dje, rVvatx()(; d:rulvrwv. Der dr'itte Abschnitt ord­
net die Erbfolge der auf die Geschwister folgenden Erbenklassen
an. Er wird bei Isaios an Ziweiter Stelle verlesen; die 'Recapitu­
lation: ' Eav /t~ tJaLV CWl31jJWL Wloi tl.I,ti1jJdiiv naiof:c, . •• r6~ a.nJOwxE
'foie, TCl!Oc, wr1:(!6c, lässt uns über die Identiti~t des Inlralts nicht im
Zweifel.

Das ist die Grundlage, auf der ich die Authentioität der
Einlage zur Evidenz zu bringen hoffe.

Ich mache als ersten Grund für die Echtheit des herausge­
hobtmen Passus die Reihenfolge geltend, in der hier die drei Be­
stimmungen überliefert sind. lsaios läBst den 'l'~fWe, übel' den V01'­

zug der Männer' an letzter Stelle verlesen; in dem überlieferten
Gesetz schHesst er sich unmittelbar an den l/OfWI; 7liipl ItJiiA(POV
Xf!1J/tarwv an. Diese Differenz spricht für die Zuverlässigkeit. der
Ueberlief~t:t1ng, weil erstens Isaios selbst angiebt, dass er die
Reihenfolge geändert habe. Er ssgt, der Gesetzgeber lasse die Erb­
berechtigung auf die mütterlichen Verwa~dten übergehen, na c h­
dem zu vo r die Bestimmung über das xpa7:8tv der Männer ge­
geben sej (Jtopl aae" o~ cf[jt x(lcn;f:iv). Hieraus folgt, dass diese
Bestimmung in der Einlage an ihrer nehtigen Stelle steht. Eine
zweite Erwägung führt zu demselben Ergebniss. Die a. O. an
zweiter Stelle ver~eBene Bestimmung sprach DlLCh der Recapitulation
über die Berechtigung der Nachkommen des väterlichen Gross­
vaters und die der mütterlichen Verwandten. Derselbe VOfWc; be­
sagte nach der Paraphrase 01'. 11 § 2, dass die mütterlichen Vel~

wandten xc.ua 'Ca in:a erbeit sollten, wie die von Vaterseit.e.
Dieser Ausdruck, der auch in dem eingelegten Gesetz wiederkehrt,

Er bemerkt (§ 1) selbst 1) er habe mehrere 1Jap,Ot verlesen, und 2)
der erste dieser l'OfW(, sei der 11. TL (C. i((!' Wenn er im }i'olgenden
das Subjekt nicht ausdrücklich wechselt, so steht diesel' Fan nicht ver­
einzelt da; es ist in § 2 zu JtQfJJ(f( und den folgendsn Prädik,aten an­
statt· dss friiberrn Subjektes stillschweigend ,) 1Jop.o{fb:1}~ zu ergänzen,
ganz ,ebenso wie z. B. 01'. 7 § 22 zu O:ll{ö"'X€ und f1l0f!t(J<t.~ dasselbe
Subjekt allS dem Zusammenhang ergänzt werden muss.
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konnte offenbar nur gebraucht wel'den, wenn die Bestimmungen
Über die Reihenfolge der väterlichen Verwandten wirklich bereits
vorhergegangen wat'en. Daraus folgt wieder, da diese Reihenfolge
erst durch den Grundsatz vom Vorzug der Männer im l eiuzelnen
bestimmt wird, dass die diesen Grundsatz enthaltende Bestimmung
in dem Original ebenso wie in dem überlieferten Gesetz vor der
anderen Bestimmung über\ die Berechtigung de!' mütterlichen Ver­
wandten ihre Stelle gehab~haben muss.

Ich entnehme einen zweiten Grund für die Authentieität der
Ueberliefel'UDg aus der Fassung des letzten der drei in Rede ste­
henden Abschnitte. Man könnte mit RÜcksicht auf 01'. 11 § 2:
T(!tl~r) rEI/Et olOwGvr-lJl' arxtGu;l(hv, ?J:.VE1/Jwl'r;, 1C(}Or; 1WtpOr;, Idx€!e
UI/lil/JH(JV 1W.,MWlJ Anstoss daran nehmen, dass die aVlil/Jwl und ihre
Kinder nur als Grenze der Berechtigung der väterlichen Ver­
wandten, nicht selbst als positiv berechtigt aufgeführt sind; gerade
darauf aber gründet sich mein Beweis. Isaios recapitulirt an der
vorhin zu Grtmde gelegten Stelle 01'. 7 § 22 den Inhalt jener
Bestimmung mit den Worten: )Ed.1J ~L ~ (Jeev rJ.vSljJwt fL 7J rJ;' al'f!1/JHuv
naILfer;, ~t 17 rJS 7:of} 1l(J0r;, 1la;r/{oc; ril'ovr; 11 1l(}o(J~y'(r)v /.l1'JOelC;, 7:0Vi anMWlfli
7:0U; 1l()OC; ,H177:(!Ot;, Die F'assung dieser Recapitulation ist schleohter­
flings nur erklärlich, wenn in der That die rJ.1JE1/Jwl und ihre Kinder
in dem verlesenen Gesetz nicht als positiv berechtigt, sondern nur
läs Grenze der Berechtigung erwähnt waren. Der Redner hat §
20 (na7:/{r,Jwv ltEV o';;v y.at Mfi),rpof} X(ff[fUl.nllv TO tuov ai..rolr;, Ö vOltar;,

furr:aaXli/.v olJwaw) behauptet., wo es sich um die Beerbung eines
(Vaters oder) Bruders handle, erbe die Schwester mit d~m Sohn
einer zweiten Schwester zu gleichen Theilen. Zum ,Beweise dafür
lässt er in § 22 den ersten vOltar;, verlesen, Im Anschluss an jene
erste Behauptung sagt er dann wei~er, für alle ferner stehenden
Verwandten sei die Ordnung eine andere, hier schliesse der Sohn
einer Schwester nach dem Grundsatz von dem Vorzug der Männer
die ll.Qdere Schwester aus. Seine Worte sind § 20: c~Vli1/J(QiJoi,

'U 'H f I .. '), "Jf "''''. Ixete El< nr;, E~(lI TrtvX7j<; aVrrEv8Htr;, HITl,J', OVK UJ01', rtM(f, 1l(Wf8(}Otr;,

TOl~ i'lf!f!Wt lI01' [J1Ji,cdolJ TnJ} O,rxU:l1;e{av n8nol17xe. Zum Beweise
dafür Hi.sst er dann in § 22 den zweiten und dritten vo/wr;,

verlesen. Ich meine, es lmnn unter diesen Umständen gar nicht
zweifelhaft sein, dass, wenn Gesetz eine positive Bestimmung
iiber die Berecntigung der aMi1/Jwlcntbaltell hätte, auch diese po­
sitive Bestimmung von dem Redner hätte heransgehobetL, werden
mitssen. Er wollte gerade fitr die tl.l/lil/Jwl die Geltung des Grund­
satl?ies vom Vorzug der Männer erweisen; er hätte aus diesem



Das attische Intestatorbfolgegesetz. 363

Grunde, wenn er nicht durch die Fassung des ihm vor­
liegenden Gesetzes dazu gezwungen worden wäre, gar
nicht auf den Gedanken kommen können, seine Recapitulation zu
beginnen mit den Worten: Wenn k ein e allSljJlOl vorhanden sind. I

Dass hiermit ein wichtiges Kriterium für die Authenticität
der Ueberlieferung gewonnen ist, liegt auf der Hand. Es steht
jetzt fest, dass die tl.vs1/ltoi und ihre Kinder 1) nur in dem d'ritten
Absatz und 2) nur in einem negativen Satze als Grenze der Be­
rechtigung aufgefÜhrt sein dürfen'!. Das iibel'lieferte Gesetz ent­
spricht dieser Forderung. Das ist nach Lage der Sache ein zu­
verlässiges Indicium für die Echtheit des entsprechenden Ab­
schnitts. Ein späterer Compilator, der erst mit Mühe die einzel­
nen Bestimmungen aus den Rednern sieh hätte zusammen suchen
müssen, würde es jedenfalls nicht unterlassen haben, die So oft bei
Isaios zur Sprache kommende Berechtigung der avsl!Jwl und
&vsljJtWV nautl:'C; auch positiv zum Ausdruck zu bringen; er hätte
nach menschlicher Berechnung unmöglich mit der entsagungsvollen
Kürze zu Werke gehen können, mit der der Verfas~er des über­
lieferten Gesetzes thatsächlich zu Werke gegangen ist 2•

Zu einer besonderen Bestätigung gereicht diesem Ergebniss
noch folgende Erwägung. Isaios umschreibt 01'. 11 § 12 den in
Rede stehenden negativen Satz des Gesetzes mit den Worten:
lft,v ItTjrJlitc; II n{!OC; na'ff}OC; fdx(J( &l'8ljJdiilJ nalOwv' in der ent­
sprechenden Recapitulation 01'. 7 § 22heisst es: ' Erb, ft~ rJIJ"tV
aVlJljJwt Wille &Jl8ljJHUV na7:08t; {-tl/OS 'fOV n(JOC; na'fpOt; yh/0vC; ff
n(JlJa~xwv fiTjOstC; . •. Beide Stellen beweisen, dass der ent­
sprechende Satz des Originals sich nicht allein auf die ('xIIIJ1!Jwl und
deren I{indcr bezog, SOndern sämmtlichen Verwandten von
Vaterseite bis zu dieser Grenze noch einmal die Berechtigung
vor den mütterlichen Verwandten zusclll·ieb. An der ersten Stelle

1 Ich bemerke nebenher, dass durch dieses Ergeb:niss auch die
'oben angenommene Ergänzung Meiers: C.ÖI3).rpctt; xc<t 1Tc<"ff<, eine lieue
Bestätigung erhält, Es ist jetzt gar keine andere Ausfüllung der Lücke
mehr denkbar.

2 Die Bemerkung des Isaios 01'.11 § 3 '.' aVlI TOpWTE(!W, 7;oi,

~~~fH1tV ~ CrlQ !p(!ai;w' T~ll ,uh'7:Of, ofavowl' rfJv ßOU),tHH mUT11
ot!JtvuarJ! trifft auf die überlieferte Formel durchaus zu. Der Redner
bernerkt, der Gesetzgeber habe zwar niclit so wie er selbst die COflil/Jlot
und ihre Kinder als positiv berechtigt genannt; er, der Redner, werde
aber durch seine Interpretation der Intention desselbeIol vollkommen
gerecht.
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lasseu scllOn die Worte ()VK einen nahen Anschluss an den
Wortlaut desseihen erwluoten; Im der zweiten Stelle aber wÜrde
der hervorgehobene Zusatz vollkommen Überfl[issig und kaum b~­

greiflich erscheinen, wenn der Redner nicht eben darauf ausge­
gangen wäre, den vollen Sinn der Gesetzeswol'te zum Ausdl'Uck zu
bringen. Ich schli,esse hiero.us\auf's neue, dass die überlieferte
Fassung: Htv 0'efl''' {~eH n f! eH; '\ur f! 01; /LSXJ!L apli1jJtiliv rwlO'wv
authen~isoh ist, weil sie der nach dem Gesagten zu stellenden
Anfordernng Genüge leistet. Sie bezieht sich in der That nicht
lediglich auf die lJ:vEljJwl, sie spricht ganz so, wie dies nach dem
Gesagten für dlts Originalgesetz feststeht, der Gesammtheit der
väterlichen Verwandten bis zu der angegebenen Grenze und damit
nur indirekt auch den aVE1/Jw'ü; die Berechtigung vor den mütter­
lichen Verwandten zu 1.

Man könnte nun wohl gegen diese Beweisführung die Be­
hauptung geltend machen, der bei Is. 01'. 11 § 11 eingelegte vo/tor;
'E' -1" .~, er, '" - '-I' , ,

(W OE /!TJuE!r; ?1 1lf!OI; 7lltrf!0t; IU;X(}! W'liljJLfUl1 7lCI.IUWI/ , w~ 1lf!OI;

ILTJreOr; Kveiovr; Elvm r-lt7:U Ta avw. entspreche allen den gestellten
Anfol'derungen ebenso gut, wie der besprochene Satz der Einlage
bei Demosthenes. Ich scheue aber diesen EinWltlld nicht. Der
verein&elte Slttz bei laltioS ist nichts weiter als eine Wiederholung
cl T t t · § 19. \, .;', -1" er, '"er ex eswor e lU "": ml' uE IITJuEU; II TCf!Or; nUT:(!OI; l!fi),J!L aVli-
1/JIWI' nalowlf mit einem (ulLCh § 2) selbstgemachten Nachsatz; el'
ist von einem spä.teren fahrizirt und verdient deshalb kei~e weitere
Beachtung. FÜr die bei Demosthenes überlieferte Fassung liegt
die Sache ganz anders. Sie kann in der gleichen Weise weder
aus der Rede g. ß1aknrtatQs noch überhaupt aus irgend einer
der heute erhaltenen Reden gewonnen sein; sie erklärt nichts
desto weniger die Fassung aller der Stellen, an denen auf sie
Bezug genommen wh'd, in der einfachsten Weise: das ist deI'
Grund, warum sie meiner Ansicht naoh allen Anspruch darauf hat,
filr authentisch zu gelten.

Der erste der drei in Rede stehenden VOlto! ist seinem Inhalt

t Mlln hat längst richtig erschlosseu, dass auch die irEIO/, und
Tll/ttßE, an ihrer Stelle erbten; diesem Schluss staud aber bisher die
positive Angabe bei Is. 01'. 11 § 3 entgegen, wonach sie dem dritteu
r"v(J(; nicht angehörten. Ich glaube durch den obigen Nachweis diese
Schwierigkeit gelöst &u haben. Isltios giebt a. O. trotz seiner gr()Ss'3ren
Ausführlichkeit den Inhalt der bezüglichen Bestimmnn,g nicht vollstän­
dig, sondern nur mit Rücksicht auf sein augenblickliches praktisches
Bedürflliss wieder. In Wirklichkeit gehörten zu den väterlichen Ver­
wandten bis &u den /I.1'E1/IlwJJ J!fl'iöE, auch die {fElOt und TfjfilöE"
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nach schon oben znr Besprechnng gekommen; ich kann mich jetzt,
um auch für diesen Abschnitt die Echtheit wahracheinlich zu
machen, Russer auf die Correctheit, des Inhalts auch anf die Pl'1l.­
cision .nnd Eindeutigkeit des Ausdrucks gegenüber der von laaios
01'. 11 § 1 gegebenen Paraphrase berufen. Es heisst von den
Bruderskindern, sie sollen des Vaters Theil erhalten, und VOll den
Schwesterkindern, sie sollen· in derselben Weise ih1'e verstorbenen
Mütterrepräsentiren. Beide Bestimmungen sind aus den erhaltenen

'Reden Dur auf künstliohem Wege duroh Combination wieder zu
gewinnen; die Worte des Gesetzes: 7:~J! wfJ Tllt7:!!OI; ftO~(JltV ,.ltYXav8U1
finden sioh' an keiner einzigen Stelle auoh nur inhaltlich paraphra­
sirt, geschweige denn in einer annähernd ähnlichen Fassung; das
ist - namentlich naoh den voraufgegangenen Streitigkeiten über
die Repräsentation der Sohwestern immerhin ein Grund, der sich
wohl für die Zuverlässiglteit der Ueberlieferung geltend machen lässt.

Es bleibt mir hiernach J1ur~nooh der zweite vOfWI; vom Vor­
zug der Männer übrig. Ich habe ihn zur Krönung des Beweises
bestimmt. Der überlieferten Fassung desselben: nf!ut6'iv 7:0VI; rtf}f}8­

VUI; nat :wiv,; 6n .Wv ~!!JVllJV, lu'v ln 7:alV lt1rrwJ! <3(H nut EUJ!
rSVEt dTlwrSflw steht eine andere von Jaaios 01'. 7 § 20 gegebene
gegenüber. Bier lautet der Sohlusss;tz: (}~ l),v EX .ciJv ltfJrwv cJut,
xUv r1v8t dnwTlflw .vrXcf vW fit V lJ j) TE 1;. Man hat bisher beide
Fassungen als gleichwerthig betraobtet; ich werde im F'olgenden
zeigen, dass ,die beiden Abweichnngen, die lsaios sich erlaubt, nicht
auf Zufall oder Nachlässigkeit beruhen, sondern vorsätzliche, ten­
denziöse, böswillige Entstellungen des wahren Wortlauts sind.

Wenn ioh zu diesem Zweok - um eine stringente Schlusafolge
zu 'gewinnen - etwas weiter ausbolen muss, so wird (lies hoffent­
lich der Saohe zu gute kommen.

Der Kreis der näohstberechtigten Collateralen lässt sich nach
Is. 01'. 11 § 1-2 in vier Classen zerlegen, die nach einander znr
Berechtigung kommen und derp,n jede ihr besonderes Stammhaupt
hat. Es sind dies 1) die Gesohwister des Erblassers von dem­
selben Vater mit ihren Kindcl'n; 2) die &1'81f!UJl (und dVEl/ltai) n(Jo~

7U~rf!61; ebenfalls mit ihren Kindern; smlann ganz ebenso auch
auf der rmderen Seite 3) die Geschwistel' von derselben }\(Iutter
und 4) die &v81f!wl (und UI'81Ptat) nQol; fl'fJrqol; wieder mit ihren
Kindern. Isaios behaulltet nun an der vorhin angeführten Stelle
01'.7 § 20, der VOll ihm angezogene Grundsatz "Vom Vorzug der
Männer gelte zwar fiir die drei letzten Classen, für die erste aber
und für die Descendentell gelte er nicht.. Ich stelle, um meine
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Thesis zu beweisen, zunächst die Richtigkeit dieser Bemerkung in
Ahrede; Isaios, behaupte ich, macht sich durch dieselbe einer be­
wussten Unwahrheit schuldig.

Ich stütze mich zum Zweck dea Beweises auf ein positives
Gegenzeugnisa. Der Sprecher der Rede g. Leochares (Dem. 01'. 44),
ein Urenkel von Midylides, den\ Bruder des Erblassers ArcMades,
heruft sich, um seine bessere B~chtigung seinem Geg­
ner, dem Ururenkel einer Schwester desselben Erblassers, darzuthun,
auf eben jenen Grundsatz vom Vorzug der Männer, der nach lllaios für
di~ Olasse der Geschwister nicht gelten, soll. Er sagt § 12: :h
f-t811 OJl1 OfiOAorchac .0 'Xl!ars'i:l1 TWV'KA1jf!O'/lOfi(O'/l 7:QV,
a((f!evaI; gcd Toilt; iil, 7:W'/I tl(!l!6VWJ}' aniw~ rap ~rrV1;ch;w

nf!or; UVd(lWI', 8rCX1I f-t~ naZcfl;r; Jaw, {; 116fWr; .ar; 'X'A1jf!oJ/0fclar; /inool­
Jwaif.o;)-rOc cf' liafc8v ~fcci q. setzt denmach offenba,r die allge­
meine Geltung jenes Grundsatzes vorallsund zieht gerade für die
Olasse der Geschwister, der er selbst ebenso wie sein Gegner an­
gehört, eine weitere Folgerung' daraus. Wie ist diese Differenz
mit Ismos zn lösen?

Eine Vereinigung der beiden einander entgegenstehenden: Be­
hauptungen ist offenbar nicht möglich. Isaios behauptet, die be­
zügliche Bestimmung habe für die Classe der Geschwister kein e
Geltung j der Verfasser der Rede g. Leochares dagegen behauptet, sie
gelte für diese Classe ganz ebenso gut wie für alle anderen. Beide
Behauptungen stehen einander diametral entgegen. M,an kann also
nur fragen: Welcher von beiden Autoren hat Recht?

Es gereicht mir zur Genugthuung, dass schon Schelling a.
O. p. 121 ohne Rücksicht auf das Zeugniss der Rede g. Leochares
und ohne allerdings auch weitere Oonsequenzen daraus zu ziehen,
Anstoss an der Behauptung des JsaiQs genommen hat'. Er weist
darauf hin, dass die Brüder mit ihren Kindern den Schwestern und
Schwesterkindern vorgingen, dass thatsäcblich also auch in der
Olasse der Geschwister ein Vorzug der Minner vor den Weibern
statthatte. Ich weise diesen Grund Dicht von der Hand; ich lege
ihm aber,· da ich selbst stärkere Gründe in Bereitschaft habe,

ein grosses Gewicht nicht bei. "
Isaios selbst citirt oft genug die Bestimmung, wonach die

mütterlichen Verwandten iusgesammt xaTa 'TavTet erben sollten,

I Schoemal1l1 a. O. 8. 517 hat den Widerspruoh lIwischen heiden
Zeugnissen bemerkt, er entscheidet sich aber nicht für das eine oder
das andere.
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WIe die von Vaterseite. Mit dieser Bestimmung steht sei~e obige
Behauptung in einem ebenso direkten und unlösbaren Widerspruch,
wie mit de~ Angabe der Rede g. Leochares; es mÜ s s t en ,
wenn jene Behauptung rich wäre, die Gesoh wister
von Mutterseite, die weiter von dem Erblasser entfernt sind,
als die aVE1/JIO~ 7T:QOC; 1lu>{!Or;, also Wtr'1J<; T.ijr; Ourrlilililuc; stehen,
in an Weise znr Berechtigung ommen sein, wie
die von Vatllrseite: - das genügt, um den Isaios Lügen
zu strafen. Der Grundsatz XQU1:t3tl! x,l. muss, weil er für ,lie
dritte Classe der Collater~len gift, nothwelldiger Weise auch für
die erste Classe derselben Geltung gehabt haben.

Ich komme noch auf anderen Wege zu demselben Er-
gebniss. Die Bestimmung über das X{!U1:Stll schloss sich, wie oben
gezeigt ist, unmittelbar an den vopor; Q;QslqJov X(J1Jfta'lIJl' Im.

Der Redner stellt sie an unsere!: Stelle (§ 22) bei der Verlesung
eigenmächtig hinter den der vom Erbrecht der Vettern
und Vetterkillder handelt. Diese eigenmächtige Umstellung ist
der einzige Beweis, den er für die beschränkte Geltung derselben
beizubringen weiss. Das reicht wiederum hin, un; uns direkt vom
Gegentheil zu überzeugen. Dievorgenomrnene Umstellung ist ein
Kunstgriff (,$);1'7]), der es dem Redner ilherhaupt erst möglich
machte, seine Behauptung auch Dur mit einem Scheine des Hechts
zu umkleiden; in Wirklichkeit muss die Bestimmung über den
Vorzug der Männer, weil sie sich in dem Origina.lge~etz

unmittelbar an die Bestimmungen über dieClasse der
Gesll'hwiater anschloss, für diese Classe ebenso gnt wie fÜr
die nachfolgenden Geltung gehabt haben.

Dieses hiernach wohl hinreichend gesicherte Ergebnisa er­
möglicht es uns 11un, weiter gegen Isaios vorzugehen. Er be-

'hauptet an der in Rede stehenden Stelle, wenn eine lebende
Schwester und der Sohn einer serstorbenen Schwester bei der
Beerbung eines Bt'uders (also in der ersten Classe) concurrirten,
so erbten beide zn gleichen Theilen (der letztere al~ Repräsentant
seiner Muttel') ; cOl~currjrtell sie dagegen bei der Beerbung eines
Vetters (also in der zweiten Classe), so schliesse der Sohn der
verstorbenen Schwester als Mann die lebende Schwester (die nun
im Verhältniss zum Erblasser als (ll'E1fJta zu bezeiclmen ist)' von
der Beerbung aus. Diese Behauptung ist jetzt nicht mehl' richtig,
weil IsaioB sich zum Beweise lediglich anf die andere nunmehr
widerlegte Belumptung von del' beschränkten Geltung des Grt1nd~

satzes vom Vorzug der lVlänner stützt. Wir haben zu schliessen :
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da 'dieser Grundsatz in Wirklichkeit für die erste O1asse ebenso
\

gut gilt, wie für die zweite, so ist der von' Isaios gemachte Unter-
schied hinfällig; es muss also auch in der zweiten .00asse ebenso
wie in der ersten eine Schwester mit dem Sohn ihrer verstorbenen
Schwester concurrirt haben I. Machen wir hiervon die Anwendung
auf den speciellen von Isitos belHtndelten Fall, so ist ldar, dass
die Behauptung § .20: 7;(J.VT-n'pl,v IJt1v oM~ /tll(Jovr; AaXElv nl!0afjK8,
0(!arJvßoiiM,l! OE arulvl:wl' falsch ist; 'rhrasybulos schloss in Wirk­
lichkeit die Schwester seiner Mutter nie h t aus, er hätte nur,
wenn er gewollt hätte, neben ihr auf' die eine Hälfte der Erbschaft
Anspruch machen können 2.

Ich werde im Folgenden diesen Schluss weiter verwerthen;
ich gebe desshalb, um ganz sicher zu gehen, noch einen zweiten
Weg an, auf dem man ganz unabhängig von dem e1'sten zu dem­
selben Endel'gebniss kommt.

Es steht heut zu Tage fest 1) dass die Anfangsworte unserer
Bestimmung: K(Ju:rE'i1l TOVr; i'J{!{!IiJ'ar; nCtL TOVr; EX TWV IX(J(JEIIWI' }1Ur be­
sagen können: es sollen die Männer und die Nachkommen der
M ä n n er (vor den Frauen) den Vorzug haben 3; und 2) dass
diese Bestimmung nur innerhalb der einzelnen oben geson­
de rten El'benklassen Geltung gehabt haben kann', Hierauf lässt

1 Hiermit ist zugleich erklä.rt, wie der Redner dazu kommt, die
beschränkte Geltung des Grundsatzes zu behaupten. In dem 1'. 7l.
((!fElr/,ou X(!"lflarwv war der lebenden Schwester ausdrücklich dieselbe
Berechtigung zugesprochen, wie dem Sohn der verstorbenen Sohwester.
Wenn nun auf Grund der Bestimmung über den Vorzug der Männer
für die zweite Classe ein anderes Vel'hältniss erwiesen werden sollte,
so musste nothwendiger Weise die Geltung Grundsatzes für die
erste Classe in Abrede gestellt werden. Die nothwendige weitere Folge
hiervon wal' dann wieder die Umstellung der bez. Bestimmnng in § 22.

2 Schon Platuer bemerkt in der Recellsion des de Boor'schen Buches
(Schneiders kritische Jahrbücher für die Rechtswissenschaft 1840 I S.
202): ' Naoh Isaios soll des Vatersbruders (Tochter-) Enkel der Vaters­
bruderstochter vorgehen. Is. beruft sich auf gedachten Grundsatz

. ("(IaUI}1 •••); ob er aber in dieser Anwendung anerkannt worden ist,
ist nicht für absolut zu erachten, da es im Interesse des Red-'
ners ist, eine solohe Anwendung zu machen:

3 vgl.Schoemann a. O. S. 516, wogegen deBoors llnmög1ioheDen­
tung auf den bestimmten Artikel vor i" n;)v 1t(l(lEVWV hiDge~ieseu wird.

4. Es genügt, für die Richtigkeit dieses von Schelling a. O. S.
118 nur vermuthungsweise ausgesprochenen Satzes auf Is. Ql'. 11 § 1-2
zu verweisell_ Hiernach sohliesst die Schwester vou Vaterseite den
«Vfl/JIO<; n(l. 7l., • die aVfl/Jla 7l(!. n. den Mdf{'c)(; OPO,U~TQIO', überhaupt
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'sich weiter bauen. Ein Recht der Nachkommen von Männern ist
nicht denkbar, so lange die Männer selbst am Leben sind; wenn
trotzdem den Nachkommen der Männer gleichzeitig mit diesen
selbst ein Erbrecht eingeräumt so können nur die Nach­
kOIDplen verstorbener Männer gemeint sein; es wird also mit
anderen Worten diesen N~chkomltlen als Repräsentanten ihrer ver­
storbenen Väter die gleiche Berechtigung mit den lebenden Männern
zugesichert. Hieraus folgt unmittelbar weiter, dass die Anfangs­
worte unserer Bestimmung x(J cn;El:v WVC; li(J((l3vac; eine' ch­
zeitige Anwendung auf verschiedene Gelle rationen
innerhalb einer und derselben Classe nicht ver­
tr a ge n, dass sie vielmehr zur Zeit immer nur auf je Eine Gene­
ration, d. h. auf je eine Gruppe von solchen, die von dem gemein­
schaftlichen Stammhaupt gleich weit entfernt sind, wie beispiels­
weise die IGnder oder die Kindeskinder desselben, Anwimdnng
finden dürfen. WolIte man sie zu gleicher Zeit auf Glieder meh­
rerel' Generationen anwenden, BO könnte von l,einer Repräsentation
der früheren durch die spätere die Rede es wäre also auell
der Zusatz: lCal TOVf; f,X rWll &1?(J8VWII, durch den eben dieses Reprä­
selltationsrecht anerkanntermassen sanktionirt wird, vollkommen
sinnlOB.

Hiermit ist die Behauptung des Isaios abermals widerlegt.
Er mengt, um dem TlrrasybuloB einen Vorzug vpr der Schwester
seiner Mutter zu vindieirell, aVE1jJuJ.l und aIIEl/Jtaoo't, also zwei ver­
scbiedene Generationen durcheinander und sucht einen Mann her­
aus. Dieses Verfahren steht~ wie gezeigt ist, schon mit den ersten
Worten unserer BeBtimmung in Widerspruch; es ist also wiederum
zu \sehliessell, dass der Redner es auf eine TäuBchung der Richter
abgeseben hat, dasB in Wahrheit dem Thrasybnloa der ihm vindi­
eirte Vorzug gar uicht zustand.

Ich scbliesse nun auf dieser Grundlage weiter; ich bin jetzt
in der Lage, auch den vollständigen Wortlaut der angezogenen
BeBtimmung mit Erfolg einer kritischen Prüfung zu unterwerfen.
Man hat viel darüber gest,ritten, wie die Worte: o~ al' f,X n1llJ fJ.V-

~ J' " , >,' t I 'T(.lJlI WUt, xal' ')J8J1l3t anWTE(!W 1:vyxavwrJtv zu verB Ai} len selen.
Ich meine, die Deutung derselben kann mit RückBicht auf den
Zweck, den der Redner verfolgt, nicht zweifelhaft sein; sie
BoBen offenbar beBagen: es sollen den Vorzug haben die Männer

meFrau einer vorhergellenden Cl!tsse dOll Mann einer llll.cbfolgel1clen un·
bedingt ans.

Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. XXXII. 24
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und die Kinder der Männer vor den Fraueq, mit welchen 1 sie
von denselben Vorfahren stammen, selbst wenn sie
dem Erblasser (dem Grade nach~), entfernter verwandt
sind. Das war eine Bestimmung, wie sie der Redner für seinen
Fall gebrauchen konntÄ Thrasybulos war entfernter verwandt als
seiner Mutter Schwester,'weil er mehr Mittelglieder zwischen sich
und dem Erblasser hatte als jene; beide aber stammten insofern
von denselben Vorfahren ab, als der Vater der Tante und dessen
"Vorfahren zugleich auch die Vorfahren des Neffen waren 3. In
einem solchen Fall Boll nach der obigen Bestimmung der Mann
vor der Frau den Vorzug haben, d. h. Thrasybulos soll die Schwe­
ster seiner. Mutter ausschliellsen. Ich meine, es wh'd sich nicht
bezweifeln lassen, dass diese Auffassung der Intontion des Redners
durchaus entspricht; ich kann nun aber dem gegenüber mit
noch viel grösserer Sicherheit behaupten, dass sie auf keinen Fall
auch die des Gesetzgebers gewesen seiD kann. Dem TIll:asybulos
stand, wie vorhin gezeigt ist, ein Vorrecht vor seiner Mutter
Schwester gar nicht zu; daraus folgt jetzt unmittelbar weiter, dass
de r Sinn unseres Zusatzes in Wirklichkeit ein durchaus anderer
gewesen sein muss. als ihn der Redner für seinen Zweok darin
hat finden wollen 4.

Wir kommen nooh weiter, wenn wir ohne Rücksicht auf die
Interpretation des Redners den WQrtlaut der Bestimmung, so wie
----

I Vgl. Schoemann a. O. S, 524 gegen seine früher zu baeos
p. 365 gegebene Erklärung.

2, Mit diesel' Beschränkung ist der Ausdruck ')lEVEL ftnWTEl!w bier
richtig gefasst von Schoemaun a. O. S. 525 und Bermann a. O. S. 38.
Sie ist an unserer SteUe nothwelldig 1) wegen der Beziehung auf den
vorliegenden speciellell ]'all und 2) weil die ganze Bestimmung, wie
der Redner indirekt selbst bemerkt, nioht absolut, sondern nur
innerhalb der einzelnen Classell oder Stämme galt (Vgl. S. 868 Anm. 3).
- Zur Geltung kommt sonst die nähere Verwandtschaft dem Grade
II ach nur, wenn es sich wie Is. 01'. 8 § BI um eine Erbtochter handelt.

S Vgl. Is. 01'. 7 § 11, wo der Ausdruck bc ndl' «imd)' in dem­
selben Sinn vom Oheim und Neffen gebraucht ist.

'Dieser Schluss lässt sieh auch ohne Rücksicht auf die oben ge- ,
gebene Erklärung ziehen. Der besprochene Zusatz soll nach der Inten­
tion des Redners auf jeden Fall dazu dienen, das bessere Recht des
Tlmwybulos zu erweisen - der Redner hätte ihn andernfalls gar nioht
citirt -; daraus folgt unter aUen Umständen (selbst wenn man die für
n;;p cdm;;l' vorgeschlagene Conjectur rovTwP billigen wollte), dass die
Auffassung des Redners auf keinen Fall der Intention des Gesetzgebers
.entsprechen kann.
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er ihn giebt, ins Auge fasseu. Man hat bisher meist, um einen
vernünftigen Sinn in dieselbe hineinlegen zu können, den Ausdruck
h 'fWV avrWv so aufgefasst, als ob er nur 1liejenigen bezeichnete,
die nicht überhaupt in irgend einem gemeinschaftlichen Vorfahren,
sondern gerade in dem dem Erblasser jedesmal am nächsten
stehenden Stammllaupt zusammentreffen l . Ich kann diese
Deutung als berechtigt nicht anerkennen. Der Ausdruck ll': TWl'
«1,1:W)/ enthält eine solche Beschränkung gar nicht; er bezeiclmet
in Wirklichkeit aUe diejenigen,' die von denselben Vorfahren
stammen, mit· anderen Worten alle väterlicheu Verwandten einer­
seits und alle' mütterlichen Verwandten andrerseits 2. Geht man
hiervon aus, so besagt die von haios gegebene Fassung unserer
Formel nichts anderes als dies: Es sollen den Vorzug haben die
Männer und die Kinder der Männer innerhalb der ganzen vii.ter­
lichen Verwandtschaft einerseits und innerhalb der ganzen miitter­
lieben Verwandtschaft andrerseits, auch wenn sie (nicht nnr denl
Grade nach 8, sondern überhaupt) entfernter verwandt sind als die
concurrirenden Frauen. Dass dies ein Unsinn ist, liegt auf der
Hand 4. Ich kann daraus nur schliessen, .daBS IS8ioB nicht nm',
wie vorhin gezeigt ist, den Sinn, sondern ebenso gut auch den
Wo r t1 au t der Formel entstellt haben muss.

Ich finde diesen Schluss durch eine zweite Erwägung be­
stätigt, Die Worte lx 'fWlI ain:6Jv haben bei Isaios gar kein Be­
zug~wort. Der Redner selbst ergänz.t stillschweigend: l:~ J,1I a ~ :}-~­

lsuH. Schoemann wollte früher (z.u Isaeos p. 365) ergänzen:
J)1I Q l':a ..altn~v. Die ,vorliegende Fassung erlaubt das .Eine so

gnt wie das Andere; das ist ein neuer Grnnd, der gegen ihre
Correctheit spricht, Man muss von einem Gesetz auch in AUlen
eine grössell8 Bestimmtheit und Klarheit des Ausdrucks erwarten.

Nach diesen Ergebnissen ist die Fassung unsel'er Formel, wie
---

l Schoemaun a. O. S. 525.
2 So richtig Seeliger a. O. S. 179 Anm. 1, der aber die aus

dieser nothwendigen Auffassung resultirende Schwierigkeit nicht ge­
WÜl'digt hat. Er macht die höchst wunderbare Bemerkung, jene nähere \
Bestimmung haba uur Sinn für den Grad der Vettern. da die Mit­
glieder dei' näheren Grade stets lx 'n;;" auu;;v seien. Ich fl'aga:
gehören zu diesen näh ere n Graden auch die Geschwister von Mutter­
seite? und waren die Vettern auf heiden Seiten nicht ebenfalls steh
A" rw" aVrWlI?

s Der Ausdruck rillSt «mlJi{f?w enthält an sich eine solche Be­
schränkung nicht. Vgl. o. S. 870 Anm. 2.

t Vgl. o. S. 36B Anm. 3,
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sie die Einlage bei Demosthenes bietet, von einem geradezu un­
ersetzlichen Werth. Sie enthält trotz der äusseren Unscheinbarkeit
der Differenzen, die zwischen ihr und der Wiedergabe hei Isaios
bestehen, dennoch einen total anderen Sinn als diese'; sie besagt:
Es sollen den Vorzng hab)lll die Männer und die Nachkommen
der Männer, aowohlwennsie (die Nachkommen) von diesen (den
Männern) selbst ,unmittelbar stammen, als auch wenn sie
ihnen entfernter verwandt (d. h. nnr ihre mittelbaren Descen­
denten) sind 1. Ich erkläre jetzt diese Bestimmung für die des
authentischen attischen Erbfolgegesetzes und entnehme daraus
einen neuen Beweisgrund für die Vorzüglichkeit der ganzen Einlage.

Es ist zuerst klar, dass alle die gegen Isaios geltend ge­
machten Schwierigkeiten gegenüber der jetzt in Rede stehenden
Fassnng in Wegfall kommen. Es ist nicht nur der Sitm der Worte
ein vollkommen anderer geworden; wÜ' haben auch eine Fassung"
so präcis und klar, wie wir sie uns nur wünscllen l,önnen. Der
Ausdruck 61< ,rwJI alJtwJI hat in l'Oix;?J.{l{ltivfM; sein Bezugswort ge­
fonden; er giebt 3ugleich durch den nunmehr vorhandenen Gegen­
sat3, auch dem folgenden rEJltil d71wzi(Jw seine nothwendige Beziehung
auf die weitere Entfernullg in der Des cen deu z B. Ein Millllver­
ständniss ist nicht mellr möglich. Das ist ein erster Grund, der
für die Zuverlässigkeit der Ueberliefernng spricbt.

Hierzu kommt ein Zweites, worauf ich noch mehr Gewicht
lege. Der Sprecher der Rede g. Leoch., der schon oben gegen
Isaios hat zeugen müssen, beruft sich a. a. O. auf unsere Bestim­
mung, um zu beweisen, dass dem E n k eI des Bruders ein Vorrecllt
vor dem Urenkel der Schwester zusteht. Ich schliesse hieraus,
dass ihm unsere Formel in ganz genau derselben Weise ,vorlag,
wie sie uns noch heute in der Einlage vorliegt; er lies\. genau das~

selbe heraus, was auch wir herauslesen müssen; er schreibt auf

Grund derselben der gellammten Descendenz der Männer bis
in 's Unendliche - nicht nur den Männern selbst und ihren un­
mittelbaren Nachkommen - ein Vorrecht vor der Descendenz der
Frauen zu: das ist meines Erachtens ein unbedingt durchschlagen-,
der Grund für die Authenticität der uns vorliegenden Fassung,
weil diese Fassung, wie jeder zugestehen muss, weder aus irgend

t KaI, bill mit 'seihst wenn' zu übersetzen liegt nicht nur
keine Veranlassung vor: diese Uehersetzung ist vielmehr gl1nz unmögliCh,
weil kein neues Verbum folgt, sondern das 0;111. des ersten Gliedes auch
zum zweiten gehört.

2. Vgl. o. S. 371 ADm. S.



Das attisch6 Intestatel'hfolgeges6tz. 878

ein6r anderen der erhaltenen Reden, noch auch trotz der hier ge­
gebenen richtigen Deutung' aus der Rede g. Leocl!. abstrahirt
worden sein kann.

Ich halte hiernach weitere G1~ünde fitr ttberßüssig, weise aber
noch darauf hin, dass sel,bst die bei Isaios a. O. erh;lltelle Ver­
drehung für die Anthenticität der Ueberliefel'Ung zeugt. Der
Redner hat. offenbar in §22 den wahren Wortlaut des Gesetzes
Vllrlesen lassen I; er geht aber im Vorhergehenden darauf aus, die
Richter so zu bearbeiten, dass sie den von ihm s61bst g6wollten
unmöglichen Sinn darin finden müssen, Er gebraucht zu diesem
Zweck sel10n § 11 mit einer gewissen Emphase den Ausdruck
EH TWV (1,vrwv so, wie er ihn später in dem Gesetz aufgefasst
wissen will, und bereitet dann in § 20 die Auffassung von 'fett

Eil!' C selbst wenn' vor. Er ergänzt, um diese Auffassung
möglich zu machen, das zweite Glied durch 'fV/'xaa'waL1' QVU!;

und zerstört dann, um jede andere Auffassung u n m Ög li c h zu
machen', durch die Vel'wandlung des el'sten MdJ in or auch noch
den Pltrallelismus der Qlieder. Ich meine, dieser Zusammenhang

so klar zu Tage, dass er für sich allein genÜgen wÜrde, um
die Echtlieit der überlieferten lj'ormel zu erweisen. Man hat bis
heute unter dem Bann der Paraphrase des Isaios den von. ihm
verlangten Sinn in der That auch in den Worten des Gesetzes zu
finden vermeint 2; mau wh'd nicht inen, wenn man annimmt, dass
auch seine unmittelbaren Zuhörer in ganz derselben Weise durch
seinen Kniff sich täusc11en Hessen.

Ich glaube hiermit den Beweis für die Authenticitä~ des oben
herausgehobenen Mittelstückes unserer Einlage in aller Form er­
bracht zu haben. Es 'ist gezeigt 1) dass jeder einzelne der drei
'l'op.ot, aus denen Stück besteht, in seiner originalen Fassung
uns vorliegt, und 2) dass ihre Reihenfolge nicht geändert
ist. Ich frage jetzt: was lässt sich gegen die Richtigkeit des so
gewonnenen ,Ergebnisses gelteud machen?

Franke hat a. O. S. 743 f. (= Seeligm' a. O. S. 178) z"rei
sprachliche Bedenken vorgebracht. Er nimmt Anstoss 1) an dem
Ausdruck TOfi avo(ln.; für wv T8Ä6v.~aallw,; und 2) an ~al' Construc­
tion von ÄarX(~vew mit dem Accusativ. Ich muss heide Bedenken

1 Das Gegentheil war nach einer an sich sehr glaublichen Nach­
richt bei Todesstraf6 v6rbotell. s. AU. Proo. S. 660.

2 Zuletzt der a. O. S. 179 die Formel inder ll'asSlmg
der Einlage citil't und dann bemerkt, sie finde sicb bei Is. VII, 20.
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verwerfen. Man hat auch in der Einlage in § 57 der Makartatea
an der alterthümlichell Formel J,n:O!; UV[;1/!tOTr;TO!; Kai uVli1/!lOv An­
stoss genommen und den Zusatz xai o'Vli1/!wv für ein Glossem er­
klärt, bis man durch die Wiederauffindung des drakontischen Ge­
setzes eines Besseren belehrt wurde. Ich zweifle nicht, dass uns
eine Wiederauffindung des~Erbschaftsgesetzes eine ähnliche
Ueberraschung bereiten würde. Ich glaube beide von Franke mo­
nirten Atisdrücke als positive Indicien für die Echtheit verwerthen
zu können.

Es ist uns zuerst durch Scholiasten und Grammatiker die
höchst schätzenswerthe Notiz erhalten, dass .das Wort A7jg/!; nicht
nur den Antrag auf Zuspruch einer Erbschaft, sondern ebenso gut
auoh das Erbe selbst habe bezeichnen können 1• Ich schIiesse
hieraus, dass ,auch das zugehörige Verbum larXaf'8w einst eine
zweifache' Bedeutung hatte, nämlich 1) einen Ant,rag einreichen
und 2) erben. In der ersten Bedeutung nach etwas 2 langen)
muss das Wort von je her mit dem Genetiv verbunden wOl'den
sein (Xi,,~(lDV J..UX6tV); in der zweiten aber erlangen) muss es,
wenn nicht das Ganze angegeben war, wovon man erbte, sondern
wie in der Verbindung r~v 'mv nar{Jor; ~w'i(!all J..arXav8tV der zu
erbende Thei! selbst, nothwendig als Transitivum den Accusativ
regirt haben. Das vorliegende Erhschaftsgesetz hat diesen Archais­
mus treu bewahrt; das spricht meiner Ansicht nach nicht gegen,
sondern positiv für seine Echtheit.

'Ich glaube in ganz derselben Weise auch den ersten Ein­
wand in sein Gegentheil verkehren zu können. Franke verweist
darauf, dass der Zusatz TDV allö(l61,; in der Einlage bei Is. 01'. 11
§ 11 weggelassen sei. Ich finde hierdurch lediglich mein früheres
Urtheil bestätigt, wonach diese Einlage unecht, die unsrige da­
gegen echt ist. Der Ausdruck TQV!; n{Jo!; p/J1Tp6c, ist an und für
sich doppeldeutig; er kann ohne nähere Bestimmung ebenso wohl
diejenigen bezeichnen, die dem Erblasser durch ihre eigene, wie
diejenigen. die ihm' durch seine (des Erblassers) Mutter ver­
wandt sind. Diese Zweideutigkeit wird durch den Zusatz TOV UV-

1 Schol. z. Aeschin. Timarch. § 18; 'Eilr; 8 i(Jn oua!ar;.
laU xJ.nl.IOU. Harpokr. s. v.: 11j;EIr; J' €lab 01' 'CE xJ.ii(lot Xlet al ourJ!at.
Pollux VIII 104: 4 Je 7!/(1(4a ovula xai J.ij~lr; ixalEito.

~ Aus dieser Grundbedeutung (1. nach etwas 2. nach einem langen
d. h. ihn belangen) Jassen sich sämmtliche COllstructionell und Be­
deutungen des Verbums und Substantivums in einfacherer Weiso
ableiten, als dies Att. Proc. S. 595 ff. geschehen ist.
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0(10~ beseitigt. Daraus folgt, dass dieser Zusatz, der sprachlich
gar nichts Anstössiges bietet, dem originalen Gesetz angehört, dass
somit auch der Passus, in dem er vorkomlllt~ auf authentischer
Ueberlieferung beruht.

Einen neuen Einwand hat Seeliger a. Q. S.179 erhoben; er
behauptet, die Formel )tf!a;rstll )t••• A. könne in dem Gesetz Übel'
die Erbberecht.igung der Collatel'alen nicht gestanden haben. Ich
führe diesen Einwand auf eine falsche 'torstellung von der Natur
eines POltOl; zurÜck; es kommt ihm eine weitere Bedeutung nicht zu.

Isaios richtet 01'. 7 § 22 vor der Verlesung eines neuen '110­
ItOr; an den Sch~'eiber jeilesmal die Aufforderung: 'Aafle )tal .OVWV.
S. schliesst hieraus, dass jene drei pGlt0t nicht Theile eines ein­
zigen Gesetzes, sondern drei selbständig fÜr sich bestehende Ge­
setze gewesen: seien. Ich halte diesen Schluss für unmöglich, weil
es ganz undenkbar ist, dass jede einzelne jener drei kleinen Be­
stimmungen auf einer besonderen Steintafel für sich gestanden
haben sollte; wir haben uns die Bestimmungen wenigstens des
hl te s ta t erbrechts ebenso auf Einer Tafel vereinigt zu denken,
wie wir die. Bestimmungen Über qJ6po~ &KOVOWr; und was damit
zusammenhing, thatsiichlich auf Einer Tafel vereinigt finden 1. Dass
Isaios selbst a. O. diesen Schluss durch die Worte: otQ{!laur; 01:)r;·
Gei Kflursill bestätigt 2, mag nebenher bemerkt sein; es kann meiner
Ansicht nach ohnehin schon gar keinem Zweifel mehr unterliegen,
dass der Ausdruck V0lt0r; nicht nur ein Gesetz in lIDserm Sinne,
sondern ebenso auch - und zwar bei den Rednern der Regel
nach - eine einzelne gesetzliche Bestimmung, modern gesprochen
einen Gesetzesparagraphen bezeichnet 3. Die wiederholt an den
Schreiber gerichtete Aufforderung: 'Aafl8 KU~ rovrov bewei"t weiter
gar nichts, als dass der Redner, wie das auch sonst Üblich war,
die drei einzelnen Bestimmlmgen, die er für seinen besonderen Fall

1 C. I. Att. I. n. 61. Zuletzt besprochen von Philippi d. Areopag
S. 333 ff.

2 s. o. S. 361. Sie zeigen, dass alle drei pOP.OL in der Reihenfolge der
Einlage auf Ein und derselben Tafel vereinigt waren. Die von Seeligel' a.
0.8.179 versuchte Erklärung ist unmöglieh, weil nach dem, was ouell
S. 362 ff. über die Fassung des dritten pop.o;; erschlossen ist, an eine
besondere Bestimmung über den Vorrang der väterlichen Collateralcn
vor den mü~terliehen nicht gedaeht werden kann.

~ Bei DIJUl. Aristokr. § 62 bildet ein poP.Ot; (Ien Schlusssatz eines
,'fWf'Or:'; es gehören also zu einem solchen mehrere VOfIOL.
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gerade gebrauchte, hatte abschreiben 1, und zwar gesondert hatte
abschreiben lassen. Warum er diese Sonderung für llielt,
ist oben bereits klar geworden. Er DlWlste, um die Richter über
seine Rabulisterei hinweg zu täuschen, die Reihenfolge der" drei
Bestimmungen bei der Verlesung ändern. Das wäre nicht wohl
möglich gewesen, wenn er sie im Zusammenhang bätte abschreiben
lassen. )

Seeliger hätte sich !1it Dlfhr Schein auf die Paraphrase zu
Anfang der 11. Rede des Isaiosherufeu können. ,Hier wird in der
That nur der erste und dritte, nicht aber auch der zweite VO/lOt;
seinem Inhalt nach wieder gegoben. Wie, ist diese zu
erklären? Ich erkenne auch hier wieder den Rabulisten; ich
glaube auch an dieser SteUe für das von dem Redner eingeschlagene
Verfahren eine sehr einfache Erklärung geben und dadurch die
Richtigkeit meiner ganzen Schlussfolge I-tuf's neue bestätigen zu
können.

Tlleopomp, der Sprecher der genannten Rede, der sich selbst
in einem früheren Process um die Erbsche,ft des Hagnias II - jeden­
falls anch mit Hülfe des Isaios - durch einen nach unseren Be­
griffen ziemlich gi'oben Kunstgriff zu einem 6.1'6lptQV 1tar~ des Erb·
lassers hinaufgeschwindelt hatte, geht in dieser Rede darauf aus,
zu beweisen, dass der Sohn seines verstorbenen Bruders nicht be­
rechtigt mit ihm um Erbschaft zu Concurriren. Er be­
hauptet, nur die Kinder der avc1/Jwl, nicht aber auch noch deren
Kinder seien nach dem Gesetz vor den mütterlichen Verwandten
berufen. Man hat über die ltichtigkeit dieser Behauptung ge­
stritten. Schoemann a. 0, S. 539 f. hält sie für zutreffend, Her-
mann a. O. S. 37 ff. hatte behauptet, es seien nach der
Intention Gesetzgebers unter den aplit/ltllll' nai:os~ nicht nur die
Kinder der &'vE1/Jwl, soudern sämmtliche Descendenten derselben zu
verstehen. Ich trage kein Bedenken, den von Hermmm selbst für
diese Behauptung vorgebrachten Grund als unzureichend zu ver­
werfen - er stützt sich, wie Schoemann hervorhebt, nicht auf
Zeugllisse, sondern auf Folgerungen aus dem, was in der Linie der
Geschwister galt -; ich muss nun aber gleichwohl auf Grund der
gewonnenen Ergebnisse auf die Behauptung selbst zurückkoinmen;
ich hoffe sogar auf Grund dieser Ergebnisse auch die Autorität
Schoemal1l1's für dieselhe zu Es ist vorhin dass
dUl'ch den Grundsatz vom Vorzug der Männer die Repräsentation'

1 Vgl. Dem. Aristokr. § 51 u. 63 Att. Proc. S. 660.
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derselben durch ihre,Desccndenz bis in's Unendliche angeordnet.
wurde; der Begriff' Nachkommen> wurde decladrt und erweitert
durch die nähere Bestimmung: ~(h bK 'dilll alJ7;Ulll {lOt lI.at H;.v rEllEt
anwd(J(~ d. h. 'die mittelbaren so gut wie die unmittelbaren',
Ich meine, wenn man diesen Satz als richtig anerkennt, so lmnn
auch über die richtige Deutung' der Gesetzesworte flEXf!L i'x,lfti'I/JLWll
nalOwv kein Zweifel mehr obwalten. Del' beregte Grundsatz galt
naoh dem eigenen Zeugniss des Isaios 01'. 7 § 20 sei ne m voll e 11

Wortlaut nach für die Classe der alf8t1Jwi, daraus folgt jetzt
unmittelbar, dass auch hier unter den natOtil; nur die Gesammt­
heit der Descendenten verstanden werden kann, dass mit anderen
Worten der Gesetzgeber nicht einen bestimmten Grad, sondern
nur eine bestimmte Linie als Grenze der Berechtigung hatte fest­
sotzen wollen. Dieser Sohluss erkHtrt das Verfahren des Isalos.
Die Formel lIl!uwtp 11. " Ä. oonvcnirt ihm offenbar delli;lhalb nicl1t,
weil gerade sie beweist, dass er mit seiner Behauptung im Unrecht
ist; das ist der einfache Grund, warum er sie 'als C schlauer Sach­
waltel" aus dem Gesetz heraullellcamotirt, warl1lU er sie wenigstens
für seine Paraphrase einfach streicht.

Von dieser Art ~sind meiner Ansicht nach die .SXlfUt des
baios, VOll denen die Alten wissen; solchen Künsten hat man nach­
zugehen, wenn man ihn richtig charakterisiren will. Er lässt
sich in Wirklichkeit durch Rücksichten der Billigl.eit ganz ebenso
wenig bestimmen, wie durch die Grundsätze dos formalen Rechts.
Er vertheidigt j ed e Sache und hält auch jed es Mittel für er­
laubt, das ihn zum Siege führt. Sein Ideal liegt meines
Erachtens in den Worten: '()lI ifzr:w ÄOI'Ol1 Kl!lÜrw noaiiv.

loh komme hiernach auf die Hauptsache zurück; ich Imbe
die Einwände, die man gegen die Echtheit des behandelten Mittel~

stückes vorgebracht Imt, sämmtlich widerlegt; ich kann jetzt noch
nachträglich für meine Ansicht den ganzen Tenor jenes Stüokes
geltend machen: die drei besprochenen Bestimmnngen reichen in
dom Zusammenhange, wie sie die Einlage bietet, und wie sie, wie
oben bereits' gezeigt ist, auch in dem Originalgesetz enthalten
waren, vollkommen aus, um die Successionsordnung 'der nächst­
berechtigten CoHateralen bis ins kleinste hinein festzusetzen und
zwar in der Weise festzusetzen, wie dies auch auf .Grund anderer
Zeugnisse geschehen mÜsste l • Der zweite 1I0fWr; erscheint äusser-

1 Gegen Franke, der a. O. S. 744 meint, wh' hätten wohl Lappen
des alten Gesetzes, die der Interpolator irgendwo ztlsammengestol)pelt
llätte (im;nerhin ein Ztlgcständniss!), nicht aber d~s alte Gesctz selbst,
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lieh ~ls eine Verallgemeinerung des ersten; er überträgt den Vor­
zug der Brüder des rblas sers vor den Schwestern desselben
1) durch die Verallgemeinerung: >'(la:tEZv TOVe;. 1J.(l(lEvae; "ai 'OV!;

E" nJJv a(i(lsvwv auf jede beliebige andere Gruppe von Ge­
sohwistern und 2) durch den Zusatz: eav Jat auf die ge­
sammte Descendenz der Briiderinnerhalb einer jeden solchen Gruppe.
Wenn nUll der Gesetzgeber ohne weiteres den dritten V&w)(; be­
ginnt mit den Worte~v 08 fL~ (Jat nf!or; naif!Or; ft8Xf.}t aV81/)I(:iJv

nalowv, so liegt darin offenbar ausgesprochen, dass his zu dieser
Grenze nach dem vorausgeschickten allgemeinen Grundsatz geerbt
werden soll, dass mit anderen Worten die Nachkommen des väter­
lichen Grossvaters in ganz derselben Weise zur Berechtigung
kommen sollen, wie die Nachkommen des Vaters d. h. die Ge­
sohwister: der Grundsatz vom Vorzug der Männer soll auoh in
der zweiten Olasse der CoIlateralen zuerst auf die Kinder des
Sbmmhauptes, die {tElOL und Trj:tlOE!; des Erblassers 1, und
dann weiter auch auf jede nächstfolgende Gru pp e von G e­
sch w1s te r II Anwendung finden. Dass hiermit jedem einzelllen
Collateralen sein lliatz unverrückbar fest angewiesen 1st, liegt auf
der Hand. Es wird geerbt nach Stämmen und innerhalb der
Stämme wieder nach Stämmen; wir haben, wenn ich mich eines dem
gln'manischen Recht geläufigen Ausdrucks bedienen darf, für Athen
eine strikt durcbg€>führte Parentelenordnung anzuerkennen.

Hiermit ist die Hauptarbeit gethau. Die Eohtheit des bisher
behandelten Mittl)lstiicks kann keinem Zweifel mehr unterliegen,
sie ist oben durch pos i ti .. e Gründe erwiesen j icb kann nUD

auf dieser Grundlage die ganze Einlage im Zusammenhang als eine
zuverläsllige Copie des entllpreohenden Absohnittes des authentischen
attischen .Intestaterbfolgegesetzell reclamiren, wenn es mir nur ge- ,
lingt, die n eg a ti v en Bedenken, die man gegen die Echtheit des
Anfangs· und der beiden Schlusssätze geltend gemacht bat, zu ent­
kräften. Ich bin der Ansicht, dass sieb dies ohne Schwierigkeit thun
lässt. Ich gebe zu dem Zweck die drei noch nioht besprochenen
Sätze einzeln durol1.

das behandelte Mittelstück ,schliesst sich unmittelbar an
d 8 ' \ ~, ~ I " 3' 1 \ I \ \ \' Ier atz: Eav OE. flTjOE7:EQWlfEP rt 1:'111:0, 1:Q'lJ7:WP, 7:0V 1t{}Of, 1tfCi{}Or; EYrm:azw

1 Dieselbe AnorQ,pung ergiebt sich aus Dem. g. Leocb. § 14:
TOl' vP/WV alJ'rov TOV TOI. TE rtvil1/ xal (sc. innerhalb der ytvl1) T 0 i:.
lrrVTaUJ nf!o. ul/d'(!WJI 1:;<~ xAl1povofllc<. lmod'td'ovm. Der Vf. d. R.
hat die bezilgliche Bcstimmuug abermals richtiginterpretirt, während
bei Is. 01'. 11 § 17 ein DeHer MissbraIlob des Gesetzes vorliegt.
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XV(JU)V~lJ!(J.l. Seeligel' macht a. Q. S. 180 gegen die Echtheit des­
selben das Zeugniss des IaalOS geltend, der 01'. 11 § 3 nach der
Aufzählung der berechtigten Erbenklassen bis zu den Vetters­
kindern von .Muttersi:lite die Bemerkung maoht: TaUtat; nOl~t: ta~

arxurrc1at; {j 'l'Q(Lo3-sr:J]<; f.dJV a ~. loh stelle dem ein Zeugniss der
Makartatea gegenüber 1, aus dem ganz klar hervorgeht, dass lsaios,
wenn anders der Sinn seiner Worte der sein soll, den S. darin
findet, auoh an dieser Stelle ein'er bewussten' Unwabrheit sioh
sohuldig gemacht hat; er hat in jenem Fall die in Rede stehende
Bestimmung des Gesetzes ganz ebenso wie die andere iiber den
Vorzug der Männer einfach ignorirt. Es ist längst von Gans a. O.
S. 376 richtig bemerl,t, dass der Verfasser der genlLnnten Rede
gar nicht daran denkt, dem Theopomp und seinem Sohne Makar­
tatosjede Berechtigung an dem Erbe des Hagriiaa II. absolut ab­
zuaprechen; er behauptet nur, sein CHant sei dem Erblasser näher
verwandt als jene und müsse aus diesem Grunde den Vorzug
h~bell. Ich berufe mich auaserdem auf § 20, wo von Theopomp ge­
sagt wird, er sei mit den Nachkommen von drei anderen Söhnen des
BuseloB lv fUi;'Cf~ rlvEt. Was dieser Ausdruck besagen will, erkennt
man, wenn man Stellen vergleicht, wie Is. 01'. 4 § 16, wo die Be­
stimmungen über die Intestaterbfolge geradezu als VOpOL lu!(!l tWJI

rEVWP bezeichnet werden, oder Dem. g. Leoch. § 14, wo es ähn­
lich heisst: tOll 'VQfW'I' 1:0P 1:0tt; r8'1'EIH H,A1jf!oPofda~ o:n:ooLOovr:ct,
oder auch Is. 01'. 11 § 2: t(?h:'.v r8'VH ffLOwm 7:~P arxu:rrEl(J.v. Alle
diese Stellen beweisen, dass der Ausdruck riYal; ein Terminus war,
der zur Bezeichnung der einzelnen berechtigten Intestaterbenklassen
(mit je einem gemeinschaftlichen Stammhaupt) diente; der Ver­
fasser der .Makartatea sagt also auch a. O. nichts anderes als dies,
Theopomp gehöre einer solchen (unter Umständen) berechtigten
Erbenklasse wirklich an. Damit ist bewiesen, dass das 18POI; des
mütterlichen Grossvaters nicht die Gren;,;e der Berechtigung über-

. haupt, sondern .Dut· die Grenze der (lrxwrela . proximitas d. h.

1 Die Worte des 1saios 01'. 7 § 22: fH/OE Tau 7C(!O' 7CIXT(!Or; rn'o­
fl{VOV ~ nf!o(J~1fCüV fl1/oEtr; kann man nicht zum Beweise lleranziehen, weil
sie anerkanntermassen verderbt sind. Tl'ifft die Verbesserung rl'l'ov,
für YlillOf1{vOV bereits das Richtige, so ist stillschweigend fl{X(}'. TOVTCüV

zu ergänzen. Vielleicht ist aber auch zn vermuthen, dass die Anfangs­
silben dieser beiden Wörter sioh in ller That in der Endung f!E'VOlJ

erhalten haben, weil der Redner gerade an dieser Stelle offenbar darauf
ausgeht, den Inhalt der Bestimmung möglichst vollständig wie<ler·
zugeben. Vgl. o. 8. 364.
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des' nächs t berechtigten Erbenkreises) bildete. Tbeopomp war
ein Nachkomme von dem väterlichen Urgrossvater des Erblassers,
er gehörte somit nicht zu den aYXHJisi<;; wenn Gegner ihm
trotzdem hinter den mütterlichen Verwandten ein Erbrecht ein­
räumt, so ist hieraus mit Sicherheit zu schliessen, dass ihm an
dieser Stelle ein solches Erbrecht auch wirklich zukam, weil es
andernfalls unbegreiflich sein würde, wie der Gegner dazu ge­
kommen sein sollte, ganz gegen sein eigenes Interesse eine solche
Behauptung aufzustell~ Der in Rede stehende Satz der Einlage
ist hiermit als eclrt" erwiesen; was aussel' dem beregten
Zeugniss des Isaios noch geltend gemacht hat, ist von gar kein~r

Bedeutung.
Er meint zuerst, es sei nicht abzusehen, warum dann weiter

die entfernteren Grade der mütterlichen Verwandtschaft nicht erb­
berechtigt hätten sein sollen. Ich finde den Ausschluss derselben dem
Geist der ganzen Erbordnung durchaus angemessen. Die mütter­
lichen Verwandten waren schon innerhalb der ayxunl3ia gegen die
vitterlichen in der Weise zurückgesetzt, dass nicht mit ihnen
alternirten, sondern erst dann zur Berechtigung kamen, .wenn
beid e Classen auf Vaterseite leer waren. Ich sehe in dem voll­
ständigen Ausschluss der en tfer n teren Grade nur einen neuen
Ausfluss desselben Der Grundstock eines jeden xli'fpot;
wurde dUl'ch das vom Vater ererbte Vermögen des Mannesstammes
gebildet, die von der Mutter hinzugebrachte Mitgift machte nur
einen vel'bältnissmässig geringen Theil desselben aus damit ist
die beregte Zurücksetzung der mütterlichen Verwandten vollkorn/nen
erklärt. S. meint weiter a. O. S. 181, Tbeopomp würde nicht
nöthig gehabt haben, sich fälschlich zu einem ilVli1/Jwii lla'U; d,es
Erblassers zu machen, wenn das Gesetz selbst tiber' diesen
Verwandtscbaftsgrarl hinausgegangen wäre. Diese Bemerkung
trifft ebenfalls nicht zu. Theopomp concurrirte in dem frühel'en
Frocess, aus dem Betrpg stammt, - die frÜhere Beweis­
führung wird in der vorliegenden Rede nur. wiederholt - mit
einer wir kli che n Vetterstochter des Erblassers, der Phylomache,
und hatte ausserdem die AnslH'üche der Geschwister desselben von
Mutterseite zu fürchten. Was konnte es ihm unter diesen Um­
ständen nützen, dass er nach dem Gesetz hinter den miitter­
He h en Verwandten berechtigt war? S. findet fernet· den Aus­
druck ·dJII 7!(lOI; ll(J,i(lOI; lyyvt&:rw unglÜcklich gewählt. Ich wüsste
nicht, was lDall darl~n vermissen könnte; es versteht sich nach dem
Zusammenhang des Gesetzes von selbst, dass 1) nach Stämmen
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weiter geerbt wird, und dass 2) innerhalb der Stämme der Grund­
satz vom Vorzug der Männer zur Anwendung kommt. Wenn
S. sich nun endlich auch noch auf die Worte Dem. MaK. § 52:
OHt(J(J~o1Jv lErct 0 V0l-W!; ••• beruft, so brauche ich dem gegen­
iiber nur zu bemerken, dass ich die Worte des Gesetzes in der
Tha.t 'so klar und deutlich wie nur möglich finde und somit
das Urtheil des· Vf. jener Rede vollkommen unterschreibe. Wie
mit dem Wort.e d'ta(?(J~d'1Jv eine unbestimmte Fort,setzung der Reihe
selbstverständlich aufgehoben sein soll, ist mir nicht erklärlich;
Isaios 01'. 11 ~ 3 bemerkt selbst, dass der Gesetzgeber sich sehr
kurz gefasst habe und dass m~m die 111 te n ti 0 11 desselben ans
seinen Worten herauslesen müsse.

Ich halte hiernach auch den letztbesproc11enen 110l-to!; für
zweifellos echt 1 und nrtlJeile nun ganz ebenso auch übel' den Schluss­
satz: l'MJr;1 OE ,fl1JOE v6:T?l 1-'~ Elvat u.rXtmElav fl1J:)' tE(liii1! I-t"1:)" Qot(JJv
un' EVXÄlilöov ll(lXOlIT;Ot;. Dass der Wortlaut dieser Bestimmung
authentisch ist, folgt. aus Is. 01'. 6 § 47, wo wie der Redner
ausdrücklich angiebt, wörtlich citirt wird; dass sie nicht aus dieser
Stelle entlehnt sein Imnn, folgt aus der Beschaffenheit der übrigen
Theile der Einlage; dass sie nothwendig den Schluss des ganzen
Intestaterbfolgegesetzes bilden musste, liegt in der Natur der Sache.
Der Gesetzgeller hatte bei den !{indern der Brüder noch einmal
bemerkt, sie sollten nur dann erben, wenn sie Y"10IOt seien. Er
musste offenbar, wenn er priicis sein wollte, dieselbe Bestimmung
auf aUe Collateralen ganz ebenso ausdrücklich ausdehnen, wie er
vorher die specielle Bestimmung über den Vorzug der Brüder zu
einer für alleClassen gilltigen allgemeinen Bestimmung erweitert hatte.

Es bleibt hiernach nur noch der Anfangssatz unserer Einlage
zur Besprechung übrig. Er lautet nach der Ueberlieferung: <Omt(;
i'tv '(1) OUXiti'IElIOt; iilroitaVlJ' Nill ,dtl naloar; xamAe{nll ihjAetar;, avv
Ta{,t'!l0tt/, Etl.V 06 l-/tI, 7:01x;Oe Kv(!lovr; eI,/tu .c'(;v X(!1JI-/alwll • Dass diese
Worte so wie sie dastehen, nicht correot sein können. gesteht man
ganz allgemein zu; man will aber, um sie leshar zu machen und
dann nachher die-Uneclltheit der Bestimmung behaupten zu können,

1 Dass er schon allf Solon zUl'ückgehen müsste, ist hiermit nicht
behaupt.et. Das ganze Gesetz liegt uns, wie die Schlussworte zeigen,
nicht in der alt.en solonischen, sondern in seiner euklideischen Redaction
vor. Man mag also immerhin annehmen, ~ ich halte dies für ziemlicll

dass jene Best.immung erst. unter Enldeides, nachdem sich,
nament.lich wahrend der abnormen Kriegszeiten, idas BedürfnisB {lazu
heransgej!tellt hatte, Gesetzeskraft erhielt.
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hinter dem TOV~OE des zweiten Nachsatzes ftOl'OVt; oder etwas ähn­
liches entweder stillschweigend ergänzen oder wirklich einsohieben.
loh muss ein solohes Verfahren für nuerlaubt erkläl'en: man hat
nioht das Recht über die Echtheit eines Satzes abzusprechen, ehe
man nicht nach bestem Wissen und Gewissen auf Grund der
au.sden erhaltenen Reden zu gewinnenden Kenutniss eine notorisoh
darin Bteokende Conuptel beseitigt hat. Ich unterziehe mich dieser
Aufgabe; ich lese mit Rücksicht darauf, dass sohon zwei Lücken
in unserer Einlage nac~ewiesen sind: N/.11 ftEl' nu'ioat; 'XuniAElTCfl
:J1iAEla~, (roilt; ~rrv.(t1;6) rSl'Ov~) avv(OLXS'iI1) 'w{1:lJa(v und frage nun:
was lässt sich gegen die Echtheit dieses Satzes noch ferner geltend
machen? Die Einwen~ungen Seeligers (8. 178) beruhen auf der
schon oben zurückgewiesenen falsohen Vorstellung von der Natur
eines jt6fto~: es gab weder ein besonderes Collateralengesetz in
seinem Sinn, noch hätte dasselbe, wenn es ein splohes gegeben
hätte, als pOftOt; nE(}( aOEAtpov X(}1Jw~mJV bezeiohnet werden können '.
loh habe schon vorhin bemerkt, dass die erhaltenen Sätze der Ein­
lage nur das Schlussstiick einer Tafel gebildet haben können, anf
der sämmtliche Bestimmungen des Intestaterbrechts vereinigt waren;
ic11 schliesse jetzt allf dieser Grundlage weiter. Es ist eine be­
kannte Thatsache, dass zwischen dem Erbrecht der Descendenten
und dem der Cogn!\ten ein wesentlicher Unterschieft· bestand; die
ersteren waren not h wen dige Erben, die letzteren dage.gen nicht;
sie konnten durch Testament von der Erbfolge ausgeschlossen
werden. loh glaube nun wohl behaupten zu können, dass der
Gesetzgeber, wenn er präcis sein wollte, die Bestimmungen über
das Erbrecht der Desoendenten, die selbstverständlich den Anfang
des Gesetzes bildeten, von den nachfolgenden Bestimmungen
über die Erbenfolge der Cognltten durch eine Bestimmung
trennen musste, die jenen Unterschied zum Ausdruck braohte i
er konnte auf einer besonderen Tafel über das Testament
(auf einer. anderen über die Epikleren) ausführlichere Vor­
schriften geben, er musste aber, um nicht durch den ganzen
Zusammenhang des Gesetzes die Cognaten ebenso wie die Descen­
denten als nothwendige Erben erscheinen zu lassen, die Bestim­
mungen über heide Gruppen schon in dem Intestaterbfolgegesetz
nothwendig durch die kurze von Isaios 01'. 3 § 68 umschriebene
Bestimmung trennen, es solle dem Erblasser, falls er keine männ­
liohen Nachkommen hinterlasse, gestattet sein, iiber sein Vermögen

1 VgL o. S. 375 u. S. 360 AIl'm.
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durch Testament frei zu verfügen, falls er aber weibliche hinter­
lasse, (fvJ! -ra{rcycrtl!. Dass sich dann hieran weiter der Anfangs­
satz unserer Einlage, so wie er jetzt vorliegt, durchaus passend
anreiht, liegt auf der Hand; der Uebergang zum Folgenden konnte
kaum anders lauten, als er hier lautet: C Wenn aber l jemand
stirbt, ohne testirt zu haben'; ich finde eine Gewähr
dafür, dass auch dieser Anfangssatz ebenso wie alle anderen Sätze
an seiner richtigen und ursprüuglichen Stelle in unserer Einlage
erhalten ist.

Ich sehliesse hiermit meinen Beweis. Es ist gezeigt, dass
nicht Dur jeder einzelne Satz unserer Einlage, sondern auch die
Gesammtheit dieser Sätze im Zusammenhang betraclltet über alle
bisher vorgebrachten Verdachtsgründe weit erhaben ist; es ist
ausserdem und darauf muss ich bei dem gegenwärtigen Stande
der Frage das Hauptgewicht legen eine posi ti ver
Gründe litr die Echtheit des ganzen Stückes, nllmentlicb für die
Echtheit des in sachlicher Beziehung ganz besonders wichtigen
Mittelstückes beigebracht: ioh lege jetzt selbst dem so gewonnenen
Ergebniss eine dreifache Bedeutung bei.

Ich habe ISll.ios früher 2 den Rabulisten Ka.' };;OX~v ulltm' den
Rednern genannt; ioh glaube jetzt diese Bezeichnung durch den Nacp­
weis, wie er mit dem vorliegenden Gesetz umgesprungen ist, vor der
Band hinreichend gerechtfertigt zU haben. Er speculirt mit seinen
Künsten auf die Unwissenheit der Masse; vor einem kleineren
Kreise gebildeter Laien hätte er sioh nicht erlauben dürfen, was
er sich vor den athenischen Heliasten thatsächlich erlanbt hat.
Das Verdienst, auf Punkt zuerst Nachdruck gelegt zu haben,
gebührt K. F. Bermann (a. O. 37 u. ö.). Er mag in seinen Aus­
drücken zu weit gegangen sein, er mag ausserdem das Richtige
mehr· instinktiv gefühlt als zwingend begründet haben: in der
Hauptsache wird man ihm gleichwohl beistimmen müssen, Es
lässt sich meineI' Ansicht nach gar nicht verkennen, dass 1) die
Massengesohworenengerichte Athen!; nicht die Glanzseite bilden
von. der Art, wie hier die Idee der Volkssouveränität verwirklicht
ist, und dass 2) der Gr{llldsatz (audiatur et alterll. pars' bei der
.Kritik der Redner in viel durohgreifenderer Weise zur Anwendung
gebracht werden muss, als dies gemeinhin geschieht. Wenn auf
diese Weise die Grundlage!! in's Sohwanken kommen, auf denen

t Das Fehlen von fU erklä.rt sich daraus, dass mit diesen Worten
ein neuer Absohnitt des Gesetzes begann. Vgl. CIA I D. 61. Z. 20.

2 Jabrb. f. P.hilol. 1875 S. 834.
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unsere Kenntnias des attisehen Rechts ruhV, so kann dies für die
Sache selbst' nur förderlich sein; der Weg zur Wahrheit kann
auch hier nur durch den Zweifel führeu.

Ich verweise hiernach an zweiter Stelle auf den Gewinn, der
aus dem gewonnenen Ergebnisa weitel' für unsere Kenntnisa de.a
Erbrechts reaultirt. ScllOemann zweifelt a. O. S. 544, ob Siell bei
der Beschaffenheit der Sache und unserer Qu~llen fUr die Zukunft
noch ein sOllderlicller Gewinn von Al'beiten 'Über diesen Gegenstand
erwarten lasse. Ist metn-Ergebniss richtig, so ist gerade für den
controversenreichsten Theil desselben, für das Erbrecht der Cog­
naten, eine unbedingt zuverlässige Grundlage gefunden; es liegt
uns der autheutische Wortlaut der bezüglichen Vorschriften des
Gesetzes vor; dieser Umstand ermöglicht es uns, alle einschlagenden
li'ragen mit voller Sicherheit zu entscheiden, mit grösserer Sicherheit
sogar, als dies die athenischen Volksrichterje vermocht haben können.
Es genügt mir in dieser Hinsicht, wenn mau die Echtheit des l\Httel­
stücks anerkennt,; ich habe eben darum auch hierauf gerade meine
BeweisfÜhrung concentrirt. Das Hauptgewicht fällt auf den Grund­
satz vom Vorzug der Männer. Erkennt man die oben gegebene Intel~

pretation desselben als die richtige und einzig zulässige an, so ist
obne. alle Rücksicht auf die übrigen Theile. der Einlage das auf
S. 318 angedeutete System gesichert; es kann sich jeder dasselbe
im Detail leicht selbst oonstruiren.

lob kehre< erst hiernach zu meinem Ausgangspunkt zurück.

1 Charakteristisch für diese Besorgniss ist eine Bemerkung Phi­
Jippis (Jahrl). f. Philol. 1872 S. 580). Köhler hatte dem Demosthenes
einen Irrthum in der des von ihm g. Aristokr. § 28 citirten
Gesetzes vorgewotfen. Ph. bemerkt dazu: . Ein derartiger Irrthum bei
Demosthenes wäre allerdings keine Kleinigkeit. Bekanntlioh führen
die Redner meistens nur den Inhalt der Gesetze an, ohne ihren Wort­
laut wieder zu geben. Auf solohen Stellen beruht zum grössten Theil
unsere Kenntniss der athenisOhen Gesetze. Wie gering aber müsste
man diese Ueberlieferung ansohlagen, wie misstrauisch an ihre Be­
nutzung gehen, wenn einem Demosthenes ein solcher Irrthum zur Last
gelegt werden könnte'. Ich glaube oben für Jsaios Irrthümer ganz
anderet' Art naChgewiesen zu haben; ~ch trauq auch dem Dem. nicht
zn, dass er seine falsche Deutung - denn dass sie falscll ist, daran
halte ich mit Köhler fest - aus Unverstand haben sollte;
er hat nach Rednerart die Worte des Gesetzes mit Bewusstsein für sich
ausgebeutet. Einen besonderen Vorwurf wir<l man ihm daraus kaum
machen können; es zeigt sioh nur bei ihm, wie bei anderen RedneMl,
die entsittlichende Wirkung der Masseugeriohte.
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Die Frage nach der Echtheit der eingelegten Urkunden Überhaupt
stebt augenblicklich so, dass für jedes StÜck die Kriterien einzeln
gewonnen werden müssen. Man erkennt zwar allgemein an, dass
sich unter jenen Einlagen Echtes oder wenigstens nach authen­
tischen Vorlagen Gearbeitetes befindet; es überwiegt aber 1) vor­
läufig noch die Masse des wirldich oder scheinbar Unechten, und
es ist 2) auch durch die Entdeckung Köhlers noch nicht ent­
schieden, ob die StUcke, die wirklich Echtes bieten, nun geradezu
ab Copien oder aber als freie Compositionen zu betrachten sind, die
nur nach guten, ihrerseits erst wieder< auf die Originale zuriick~ellen­

den Quellen gearbeitet sind 1. Ich glaube auch in dieser Beziehung
einen Schritt vorwärts gethan zu haben. Es ist nicht nur be­
wiesen, dass das behandelte Gesetz nicht aus den Rednern geschöpft
sein kann, sondern auf zuverlässigere Quellen zurUckgehen muss
- für diesen Nachweis reichen meiner Ansicht nach scllon die wenigen
Worte: HJ.I! lK 1:WV atn:wv cJm Kai lav r6V8L a1luJt'6Qw vollkommen
a11s _2; es ist ausserdem . dass auch die Reihenfolge der
einzelnen vO!UJt in' dem 0 tz keine andere war, als sie
noch heute in der Einlage ist. Für das Mittelstück ist dies ohen
ausdrUcklieh erwiesen; der folgende v6,.wt; schliesst sich mit Noth­
wendigkeit Im; für den Anfangs- und Schlusssatz ist ein gleicher
Anschluss wenigstens wahrscheinlich gemacht. Ich schliesse hier­
aus jetzt weiter, dass unser Gesetz sich auch nicht einmal als
eine freie Composition mit Benutzung einer authentischen Ueber­
lieferung erklären ich kann dasselbe nach dent Gesagten nur
als eine wirkliche Copie betrachten. Dieses Ergebniss ist für die
ganze Urknndenfrage nicht ohne Bedeutung. Wir dürfen jetzt
auch unter den übrigen Gesetzen nach wirklichen Copien suchen;
es wird sogar erlaubt sein, auch die Einlage in § 57 der Makar­
tatea als eine solche., zu betrachten. Es steht fest, dass unter Eu­
kleides die Blutgesetze revidirt, zum Thail mit Zusätzen versehen,
zum Thei! also auch wohl verkUrzt wurden. Diese Thatsache er­
mög1ich t es uns, die Auslassungen und Umstellungen der ge­
nannten Einlage als eine Folge eben jener Redaotion zu betrachten.
Ich meine, diese Möglichkeit wird zur Gewissheit, sobald von
anderen Gesetzen, wie ich hier versucht habe, positiv nachgewiesen
ist, dass sie wirkliche Copien sind.

Berlin. H. Buermann.

1 Vgl. Sauppe in d. Berichten der Philologcnvers. in Halle 1869,
S. 81. Philippi, Jahrb. f. Philol. 1872, S. 607. ,

2 Die einzige Stelle, wo dieser Satz oitirt wird, ist Is. or. 7 § 20.
Ein Compilatcr hätte also auoh nur die dort vorliegende, absichtlich
entstellte Fassung geben können.

Rheill. Mus. f. Pbilol. N. F. XXXII. 25




